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Bundestag: Widerstand gegen die Besteuerung von Veräußerungsgewin-
nen aus Streubesitz 

Wie letzte Woche berichtet, plant das BMF, mit seinem „Diskussionsentwurf zur 
Reform der Investmentbesteuerung“ die Besteuerung von Veräußerungsgewin-
nen aus Streubesitz einzuführen. 

Mit einer Pressemitteilung vom 28.07.2015 haben sich die beiden stellvertreten-
den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Brinkhaus und Fuchs, ge-
gen diese Pläne gewandt, die auf eine Initiative der Länder zurückgeht. In ihrer 
Mitteilung verweisen sie darauf, dass CDU und CSU in den Koalitionsverhand-
lungen Steuererhöhungen klar ausgeschlossen hätten. Auch sehe der Koalitions-
vertrag keine Steuererhöhungen vor. Vor diesem Hintergrund sei die rein fiskal-
getriebene Steuerpolitik des Bundesrats, der sich von der Einführung der Steuer-
pflicht jährliche Mehreinnahmen von mehreren hundert Millionen Euro verspre-
che, nicht akzeptabel. 

Der Gesetzentwurf, so Michael Fuchs, sei in dieser Form „überhaupt nicht akzep-
tabel, das werden wir im Bundestag so nicht zulassen“. Der Vorschlag des BMF 
widerspreche glasklar dem Auftrag des Koalitionsvertrags, den Gründungsstand-
ort Deutschland zu stärken. Gründer wären in einem sehr frühen Stadium mit 
steuerrechtlichen Hürden konfrontiert: „Dies würde dazu führen, die Bereitschaft 
zur Gründung von Startups in vielen Fällen bereits im Keim zu ersticken.“ 

Auch aus der SPD sind kritische Kommentare zu vernehmen, wenn auch nicht 
von ihren steuerpolitischen Sprechern, die sich bis jetzt noch bedeckt halten. Seit 
einigen Jahren, so Robert Maier, Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, ha-
be sich in Deutschland ansatzweise eine Startup- und Business-Angel-Kultur 
entwickelt. Das von Schäuble geplante Gesetz könne diese noch junge Kultur 
zunichtemachen. 

 

BMF: Behandlung von Veräußerungskosten und nachträglichen Kaufpreis-
änderungen nach § 8b Abs. 2 KStG 

Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 24.07.2015 seine im dadurch 
ersetzten BMF-Schreiben vom 13.03.2008 vertretene Auffassung zur Frage der 
Behandlung von nachträglichen Kaufpreisveränderungen und von Veräuße-
rungskosten, die vor oder nach dem Wirtschaftsjahr der Anteilsveräußerung ent-
standen sind, teilweise geändert. Anlass hierfür sind zwei BFH-Urteile jüngeren 
Datums – BFH vom 22.12.2010 (I R 58/10) sowie vom 12.03.2014 (I R 55/13) – 
vgl. bereits TAX WEEKLY # 25/2014. Beide Urteile werden nun im Bundessteu-
erblatt veröffentlicht.  

Wie im bisherigen Schreiben wird zunächst festgestellt, dass die in einem ande-
ren Wirtschaftsjahr entstandenen Veräußerungskosten oder Veränderungen des 
Kaufpreises bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns oder Veräußerungs-
verlusts nach den Grundsätzen des § 8b Abs. 2 S. 2 KStG in dem Veranlagungs-
zeitraum zu berücksichtigen sind, in welchem das Wirtschaftsjahr der Beteili-
gungsveräußerung endet. In Bezug auf die Ermittlung der Steuerfreistellung nach 
§ 8b Abs. 2 S. 2 KStG werden also Veräußerungskosten oder Veränderungen 
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des Kaufpreises stets im Wirtschaftsjahr der Beteiligungsveräußerung berück-
sichtigt.  

Neu ist nun aber die Berücksichtigung der jüngsten Rechtsprechung zur Korrek-
tur des steuerbilanziellen Gewinns der jeweiligen Wirtschaftsjahre, wenn die Ver-
änderung des Kaufpreises oder die Veräußerungskosten bilanziell in einem ande-
ren Wirtschaftsjahr als dem Wirtschaftsjahr der Beteiligungsveräußerung berück-
sichtigt wurden, also insbesondere die Berücksichtigung des BFH-Urteils vom 
12.03.2014 (I R 55/13). Darin hatte der BFH der im BMF-Schreiben vom 
13.03.2008 vertretenen Ansicht, nach welcher bei nachträglichen Veräußerungs-
kosten und Kaufpreisänderungen keine entsprechenden (Gegen-)Korrekturen bei 
der Ermittlung des steuerbilanziellen Gewinns vorzunehmen seien, eine klare 
Absage erteilt. Die Finanzverwaltung übernimmt nunmehr die vom BFH vertrete-
ne Auffassung, wonach bei Veränderungen des Kaufpreises oder bei Veräuße-
rungskosten, welche bilanziell in anderen Wirtschaftsjahren als dem Wirtschafts-
jahr der Veräußerung berücksichtigt wurden, der steuerbilanzielle Gewinn dieser 
Wirtschaftsjahre und der steuerbilanzielle Gewinn des Jahres, in dem die Veräu-
ßerung erfolgt ist, außerbilanziell entsprechend zu korrigieren sind. Entsprechen-
de außerbilanzielle Korrekturen finden auch für solche Fälle Anwendung, in wel-
chen es zu (späteren) Ausfällen der Kaufpreisforderung kommt. An der Auffas-
sung, dass bei einem Forderungsausfall eine Änderung der Berechnung nach 
§ 8b Abs. 2 KStG im Wirtschaftsjahr der Veräußerung erforderlich ist, d.h. es zu 
keiner steuermindernden Berücksichtigung des Verlusts aus dem Ausfall der 
Forderung kommt, wird – in Übereinstimmung mit der hierzu ergangenen Recht-
sprechung des BFH – auch im neuen BMF-Schreiben festgehalten.  

Das BMF-Schreiben erläutert weiterhin, wie die Änderungen der entsprechenden 
Veranlagungen nach Maßgabe der Korrekturvorschriften der Abgabenordnung 
erfolgen können. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass wie bereits im Vorgängerschreiben 
darauf hingewiesen wird, dass auf einen Aufwand oder Ertrag aus einer Auf- oder 
Abzinsung der Kaufpreisforderung § 8b KStG nicht anzuwenden ist. 

 

BMF: Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten bei Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung 

Das BMF hat mit Schreiben vom 27.07.2015 dazu Stellung genommen, unter 
welchen Voraussetzungen Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten bei 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung Berücksichtigung finden. Das 
Schreiben enthält zudem Aussagen zur Behandlung von im Zuge der Veräuße-
rung gezahlter Vorfälligkeitsentschädigungen. Die Finanzverwaltung reagiert da-
mit auf eine ganze Reihe jüngst ergangener BFH-Entscheidungen in diesem Be-
reich. 

Das BMF-Schreiben setzt u.a. die Entscheidung des BFH vom 08.04.2014  
(IX R 45/13) – vgl. TAX WEEKLY # 20/2014 – konsequent um. Danach ist ein 
Werbungskostenabzug von nachträglichen Schuldzinsen, die im Zusammenhang 
mit Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten stehen, unabhängig von der 
Steuerbarkeit der Veräußerung der Immobilie immer dann möglich, wenn und 
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soweit der Grundsatz des Vorrangs der Schuldentilgung beachtet wurde 
(Tz. 1.1). Diese Auffassung gilt für nach dem 31.12.1998 getätigte Grundstücks-
veräußerungen und ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Für Grundstücks-
veräußerungen vor dem 01.01.1999 ist dagegen ein nachträglicher Werbungs-
kostenabzug ausgeschlossen (Tz. 1.2). 

Mit Tz. 3 des BMF-Schreibens wird zudem das BFH-Urteil vom 21.01.2014  
(IX R 37/12) umgesetzt, wonach ein fortdauernder Veranlassungszusammen-
hang von nachträglichen Schuldzinsen mit früheren Einkünften i. S. d. § 21 EStG 
nicht anzunehmen ist, wenn der Steuerpflichtige zwar ursprünglich mit Ein-
künfteerzielungsabsicht gehandelt hat, seine Absicht zu einer (weiteren) Ein-
künfteerzielung jedoch bereits vor der Veräußerung des Mietobjekts aus anderen 
Gründen weggefallen ist. Im Ergebnis ist in solchen Fällen ein nachträglicher 
Werbungskostenabzug ab Wegfall der Einkunftserzielungsabsicht nicht mehr 
möglich. 

Auch nach der Objektveräußerung anfallende Schuldzinsen für Finanzierungen 
von Erhaltungsaufwendungen sollen – sofern das obligatorische Veräußerungs-
geschäft nach dem 31.12.2013 rechtswirksam abgeschlossen wurde – nur dann 
und soweit als nachträgliche Werbungskosten abgezogen werden können, wenn 
der Erlös aus der Veräußerung der Immobilie nicht zur Tilgung des Darlehens 
ausreicht (Tz. 4.1). Wurde dagegen das Veräußerungsgeschäft vor dem 
01.01.2014 abgeschlossen, bleibt das BMF-Schreiben vom 03.05.2006 anwend-
bar, dem noch die zwischenzeitlich überholten Rechtsgrundsätze des BFH-Urteils 
vom 12.10.2005 (IX R 28/04) zugrunde lagen (vgl. Tz. 4.2). Danach wurde im Be-
reich der Finanzierung von Erhaltungsaufwendungen vorrangig auf den Zusam-
menhang mit der tatsächlichen Verwendung des Darlehens abgestellt und mithin 
dem Grundsatz des Vorrangs der Schuldentilgung kein Gewicht beigemessen. 

Die oben bereits erwähnten Einschränkungen für den Fall, dass die Absicht zu 
einer (weiteren) Einkünfteerzielung bereits vor der Veräußerung aus anderen 
Gründen weggefallen war, sollen auch bei nachträglichen Schuldzinsen für die 
Finanzierungen von Erhaltungsaufwendungen gelten. Dies gilt allerdings nur, 
wenn die Einkünfteerzielungsabsicht nach dem 31.12.2014 aufgegeben wurde. 
Für „Altfälle“ bleiben die bisherigen Grundsätze (BMF-Schreiben vom 03.05.2006 
gestützt auf BFH-Urteil vom 12.10.2005, IX R 28/04) anwendbar (Tz. 6). 

Mit der Veröffentlichung des BMF-Schreibens (d.h. im Falle eines rechtswirksa-
men obligatorischen Veräußerungsgeschäfts ab dem 27.07.2015) wendet die Fi-
nanzverwaltung außerdem das für den Steuerpflichtigen nachteilige BFH-Urteil 
vom 11.02.2014 (IX R 42/13) an, vgl. zum Urteil bereits TAX WEEKLY # 26/2014. 
Danach fehlt es bei im Zuge der Veräußerung gezahlten Vorfälligkeitsentschädi-
gungen für die Ablösung einer Fremdfinanzierung der Anschaffungs-/ Herstel-
lungskosten des Mietobjekts an einem Veranlassungszusammenhang zwischen 
der Vorfälligkeitsentschädigung und der Vermietungstätigkeit. Eine solche Vorfäl-
ligkeitsentschädigung stellt in diesem Fall infolge des Veranlassungszusammen-
hangs mit der Veräußerung keine nachträglichen Werbungskosten bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung dar, sondern Veräußerungskosten bei 
der Ermittlung der Einkünfte i. S. d. § 23 Abs. 3 i. V. m. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
EStG (Tz. 2). Entsprechendes soll auch für Vorfälligkeitsentschädigungen im Be-
reich der Finanzierung von Erhaltungsaufwendungen gelten (vgl. Tz. 5). 
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BMF: Nichtanwendung des BFH-Urteils vom 28.08.2014 hinsichtlich der Ab-
grenzung des Begriffs des Bauwerks und der Betriebsvorrichtung 

Der BFH hatte mit Urteil vom 28.08.2014 (V R 7/14) zur Frage der Steuerschuld-
nerschaft bei Bauleistungen entschieden, dass an Betriebsvorrichtungen vorge-
nommene Bauleistungen nicht zu einem Übergang der Steuerschuldnerschaft auf 
den Leistungsempfänger gem. § 13b Abs. 1 Nr. 4 UStG a.F. (heute: § 13b Abs. 2 
Nr. 4 UStG) führen (siehe TAX WEEKLY # 46/2014). Da diese BFH-
Rechtsprechung in Widerspruch zu der von der Finanzverwaltung vertretenen 
Rechtsauffassung steht, wurde auf dieses Urteil mit einem Nichtanwendungser-
lass reagiert (BMF-Schreiben vom 28.07.2015). 

Nach Auffassung des BFH sind die in ein Bauwerk eingebauten Anlagen nur 
dann Bestandteil des Bauwerks, wenn sie für Konstruktion, Bestand, Erhaltung 
oder Benutzbarkeit des Bauwerks von wesentlicher Bedeutung sind. Die Anlage 
müsse hierfür eine Funktion für das Bauwerk selbst haben. Diene die Anlage 
demgegenüber eigenen Zwecken, indem sie z.B. durch Stromerzeugung eine 
Einnahmequelle verschaffen solle, sei sie kein Bauwerksbestandteil, sondern Be-
triebsvorrichtung. Folglich würden z.B. Reparaturarbeiten an solchen Betriebsvor-
richtungen nicht den Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsemp-
fänger zur Folge haben. 

Mit Schreiben vom 28.07.2015 widerspricht das BMF dem BFH dahingehend, 
dass der Begriff der Bauleistungen unionsrechtlich einheitlich und – entgegen der 
Auffassung des BFH – nicht nach nationalem Bewertungsrecht auszulegen sei. 
Danach sei der Begriff der Bauleistung nicht nur auf Leistungen im Zusammen-
hang mit einem Grundstück beschränkt, sondern weiter auszulegen. Mithin könne 
es sich bei Leistungen an Betriebsvorrichtungen auch um Bauleistungen im Zu-
sammenhang mit einem Grundstück handeln. Betriebsvorrichtungen können 
nach Unionsrecht nur dann nicht als Grundstück qualifiziert werden, wenn sie 
nicht auf Dauer installiert sind oder bewegt werden können, ohne das Gebäude 
oder das Bauwerk zu zerstören oder zu verändern (Art. 13b Buchst. d MwStVO).  

Abschließend weist das BMF darauf hin, dass die Anwendung der BFH-
Rechtsprechung schwer umsetzbar wäre. Denn die von der Rechtsprechung vor-
genommene Abgrenzung zwischen Bauwerken und Betriebsvorrichtungen, wo-
nach die in ein Bauwerk eingebauten Anlagen nur dann Bestandteil des Bau-
werks seien, wenn sie für Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit 
des Bauwerks von wesentlicher Bedeutung seien, würde die Praxis vor nicht 
handhabbare Probleme stellen.  
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Alle am 29.07.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-
datum 

Stichwort 

III B 127/14 27.04.2015 
Kindergeldberechtigung von Unionsbürgern unter Geltung der Übergangsbe-
stimmungen zum EU-Beitritt - Genehmigungspflicht nach § 284 SGB III bei 
Aufnahme einer Beschäftigung 

 

Alle am 29.07.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-
datum 

Stichwort  

V B 31/15 27.05.2015 "Tätigkeit als Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler" i.S.d. § 4 Nr. 
11 UStG - Aufbau eines Strukturvertriebs 

VI R 71/14 07.05.2015 Doppelte Haushaltsführung bei beiderseits berufstätigen Eheleuten 

XI B 29/15 11.05.2015 
Begründete Nichtzulassungsbeschwerde: Anforderungen an die Urteilsbegrün-
dung bei vom FG angenommenen Organisationsverschulden - Absehen von 
einer durch Beweisbeschluss angeordneten Beweisaufnahme 

XI R 46/14 20.05.2015 Kindergeldanspruch: Wegfall der Arbeitsuchendmeldung aufgrund Pflichtver-
letzung des Kindes 

I R 16/13 11.03.2015 Prämien für eine Betriebsunterbrechungsversicherung einer GmbH als vGA - 
Aktenverstoß 

X B 171/14 28.05.2015 Vertikale Verlustausgleichsbeschränkung bei Verlusten aus Wertpapierge-
schäften 

 

Alle bis zum 31.07.2015 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 
 

Stichwort 

 
IV C 5 - S  
2378/15/10001  

 

30.07.2015 
Ausstellung von elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen für Kalenderjahre 
ab 2016; Ausstellung von Besonderen Lohnsteuerbescheinigungen durch den 
Arbeitgeber ohne maschinelle Lohnabrechnung für Kalenderjahre ab 2016  

 

III C 3 - S 
7279/14/ 
10003 

28.07.2015 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen (§ 13b  
Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG); BFH-Urteil vom 28. August 2014, V R 7/14, 
hinsichtlich der Abgrenzung des Begriffs des Bauwerks und der Betriebs- 
vorrichtung  
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Aktenzeichen Datum 

 
Stichwort 

IV C 1 - S  
2211/11/10001  
 

27.07.2015 

Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus  
Vermietung und Verpachtung nach Veräußerung des Mietobjekts oder nach  
Wegfall der Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung nach Veräußerung des Mietobjekts oder 
nach Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht; 

IV C 2 - S 2750 
-a/07/10002 
:002  
 

24.07.2015 Veräußerungsgewinnbefreiung nach § 8b Absatz 2 KStG; Behandlung von  
Veräußerungskosten und nachträglichen Kaufpreisänderungen  
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Keine Besteuerung von Veräußerungsgewinnen auf Streubesitz


Pläne der Finanzverwaltung tragen nicht zur Steigerung der 


Investitionsfreude in Deutschland bei


Das Bundesministerium der Finanzen hat in der vergangenen Woche einen Diskussionsentwurf zur 


Reform der Investmentbesteuerung verschickt. Darin ist auch eine Steuerpflicht für 
Veräußerungsgewinne aus Streubesitzbeteiligungen an Kapitalgesellschaften vorgesehen. Hierzu 


erklären die beiden Stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ralph 
Brinkhaus und Michael Fuchs:


„Eine Steuerpflicht von Veräußerungsgewinnen auf Streubesitz einzuführen, wäre kein gutes Signal 


an die Wagniskapitalbranche und den Investitionsstandort Deutschland. Die Bemühungen der 
Koalition, Wagniskapital zu stärken, würden damit erschwert. Der Vorschlag, eine Steuermäßigung 
für Wagniskapital vorzusehen, führt nur zu einer teilweisen Kompensation und verursacht 


zusätzliche Bürokratie.


Die Union hat in den Koalitionsverhandlungen Steuererhöhungen klar ausgeschlossen. Der 


Koalitionsvertrag sieht auch keine vor. Vor diesem Hintergrund ist die rein fiskalgetriebene 
Steuerpolitik des Bundesrates, der sich von der Einführung der Steuerpflicht jährliche 
Mehreinnahmen von mehreren hundert Millionen Euro verspricht, für uns nicht akzeptabel.


Wir brauchen erfolgreiche Neugründer in Deutschland und die durch sie geschaffenen 
zukunftsfähigen Arbeitsplätze und innovativen Marktchancen.“


Ralph Brinkhaus


Dr. Michael Fuchs


Fraktion im Deutschen Bundestag
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BETREFF  Veräußerungsgewinnbefreiung nach § 8b Absatz 2 KStG; 
Behandlung von Veräußerungskosten und nachträglichen Kaufpreisänderungen 


   
   GZ  IV C 2 - S 2750-a/07/10002 :002 


DOK  2015/0606474 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder nehme ich zur Behandlung 
von nachträglichen Kaufpreisveränderungen und Veräußerungskosten, die vor oder nach dem 
Wirtschaftsjahr der Anteilsveräußerung entstanden sind, unter Berücksichtigung der Urteile 
des BFH vom 22. Dezember 2010 - I R 58/10 (BStBl 2015 II S. XX) und vom 12. März 2014 
- I R 55/13 (BStBl 2015 II S. XX), wie folgt Stellung: 
 
Die in einem anderen Wirtschaftsjahr entstandenen Veräußerungskosten oder Veränderungen 
des Kaufpreises sind bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns oder Veräußerungsverlusts 
nach den Grundsätzen des § 8b Absatz 2 Satz 2 KStG im Veranlagungszeitraum, in dem das 
Wirtschaftsjahr der Veräußerung der Beteiligung endet, zu berücksichtigen. Der danach 
ermittelte Veräußerungsgewinn oder -verlust unterliegt den allgemeinen Regelungen des § 8b 
KStG. In einem anderen Wirtschaftsjahr entstandene Veräußerungskosten oder nachträgliche 
Veränderungen des Kaufpreises für die Beteiligung erhöhen oder mindern danach die nach 
§ 8b Absatz 2 und 3 KStG außerbilanziell vorzunehmende Einkommenskorrektur im Veran-
lagungszeitraum, in dem das Wirtschaftsjahr der Veräußerung endet. Soweit die Veränderung 
des Kaufpreises oder die Veräußerungskosten bilanziell in anderen Wirtschaftsjahren berück-
sichtigt wurden, ist der steuerbilanzielle Gewinn dieser Wirtschaftsjahre und der steuerbilan-
zielle Gewinn des Jahres, in dem die Veräußerung erfolgt ist, außerbilanziell entsprechend zu 
korrigieren. 
 







 
Seite 2  Danach sind sowohl die Veranlagung für den Veranlagungszeitraum, in dem das Wirt-


schaftsjahr der Veräußerung endet, als auch die Veranlagungen für die Veranlagungszeit-
räume, in denen sich die nachträglichen Veräußerungskosten oder die Kaufpreisveränderun-
gen steuerbilanziell ausgewirkt haben, entsprechend anzupassen. 
 
Vor dem Wirtschaftsjahr der Anteilsveräußerung entstandene Veräußerungskosten sind bei 
der Veranlagung für den Veranlagungszeitraum, in dem das Wirtschaftsjahr endet, in dem sie 
angefallen sind, zu berücksichtigen. Die außerbilanzielle Korrektur der vor dem Wirtschafts-
jahr der Anteilsveräußerung angefallenen Veräußerungskosten ist erst mit Wirksamkeit der 
Veräußerung vorzunehmen. 
 
Die Änderungen der entsprechenden Veranlagungen sind nach Maßgabe der Korrekturvor-
schriften vorzunehmen. Eine Korrektur der entsprechenden Steuerbescheide nach § 175 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO kommt nur in Betracht, wenn das rückwirkende Ereignis nach 
Erlass des (ggf. zuletzt geänderten) Steuerbescheids eingetreten ist. Dabei stellt die Anteils-
veräußerung das rückwirkende Ereignis für die Korrektur (außerbilanzielle Hinzurechnung) 
des Steuerbescheides dar, in dem die vor dem Wirtschaftsjahr der Anteilsveräußerung ange-
fallenen Veräußerungskosten berücksichtigt wurden. Nachträgliche Veräußerungskosten und 
nachträgliche Kaufpreisveränderungen wirken nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO auf 
die Veranlagung für den Veranlagungszeitraum, in dem das Wirtschaftsjahr der Anteilsver-
äußerung endet, zurück. In Fällen, in denen das Ereignis zwar schon vor Erlass des Steuerbe-
scheids eingetreten, dem Finanzamt aber erst nachträglich bekannt geworden ist, kann die 
Änderung des Steuerbescheids nach § 173 Absatz 1 AO in Betracht kommen (vgl. AEAO zu 
§ 175, Nummer 2.3). 
 
Auf einen Aufwand oder Ertrag aus einer Auf- oder Abzinsung der Kaufpreisforderungen ist 
§ 8b KStG nicht anzuwenden. 
 
Bei der gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung für Personengesellschaften müssen 
die Veräußerungskosten für die Ermittlung des Veräußerungsgewinns oder -verlusts in dem 
Veranlagungszeitraum, in dem sie entstanden sind, gesondert ausgewiesen werden. 
 
Zu den Veräußerungskosten können auch die Verluste aus gegenläufigen Sicherungsge-
schäften gehören (vgl. BFH-Urteil vom 9. April 2014 - I R 52/12, BStBl II S. 861). 
 
Beispiel: 
Eine GmbH (Wj = Kj) veräußert im Jahr 02 die Beteiligung an einer Tochtergesellschaft 
(Buchwert - BW - 100 TEUR) zum Preis von 500 TEUR. Im Jahr 01 sind Veräußerungskosten 
- VK - (Beratungskosten) i. H. von 20 TEUR angefallen. Der Kaufpreis - KP - wurde gestun-







 
Seite 3  det. Im Jahr 04 fällt die Kaufpreisforderung aus. (Die Abzinsung der Kaufpreisforderung ist 


in dem Beispiel aus Vereinfachungsgründen nicht berücksichtigt). 
 
 Im Jahr 01 mindern die Veräußerungskosten zunächst das Einkommen. 
 Im Jahr 02 werden die Veräußerungskosten in die Berechnung des nach § 8b Absatz 2 


Satz 2 KStG steuerfreien Veräußerungsgewinns und die Bemessungsgrundlage für die 
nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben einbezogen. Sie sind zudem im Jahr 02 außer-
bilanziell (gewinnmindernd) zu erfassen. Korrespondierend sind die Veräußerungskosten 
rückwirkend im Jahr 01 ebenfalls außerbilanziell (gewinnerhöhend) auszugleichen. 


 Der Ausfall der Kaufpreisforderung im Jahr 04 wirkt sich auf die Berechnung des § 8b 
Absatz 2 Satz 2 KStG aus und führt zur nachträglichen Änderung der Veranlagung für 
das Jahr 02. Die Gewinnauswirkung des Forderungsausfalls ist im Jahr 04 und im Jahr 02 
außerbilanziell zu korrigieren. 


 
 


Auswirkungen des Veräußerungsvorgangs auf Jahresüberschuss und Einkommen der Jahre 01 - 04 


 
(alle Beträge in TEUR) 


Gesamt  
01 - 04 


 
Jahr 01 


 
Jahr 02 


 
Jahr 04 


Veräußerungskosten 01 - 20  - 20   


Veräußerung in 02 
Ertrag aus KP-Forderung 
Ausbuchung der Beteiligung (BW) 
 
Nach § 8b KStG zu berücksichtigen: 
KP 500 
BW - 100 
VK -   20 
Veräußerungsgewinn  380 
 
steuerfrei gem. § 8b Absatz 2 KStG 
§ 8b Absatz 3 Satz 1 KStG (5 %)  
 
rückwirkende außerbilanzielle Korrektur 


 
 500 


- 100 
 
 
 
 
 
 
 


- 380 
+ 19 


 
0 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


+ 20 


 
500 


- 100 
 
 
 
 
 
 
 


- 380 
+ 19 


 
- 20 


 


Einkommen vor Kaufpreisänderung 19 0  19  


Aufwand aus dem Ausfall der  
KP-Forderung in 04 
 
Außerbilanzielle Korrektur 


 
- 500 


 
+ 500 


   
- 500 


 
+500 


Änderung in 02 
bisher nach § 8b KStG berücksichtigte 
Beträge sind zu neutralisieren 
 
Nach § 8b KStG sind neu zu berück-
sichtigen: 
KP 0 
BW - 100 


 
 


+ 380 
- 19 


 
 
 
 


  
 


+ 380 
- 19 


 
 
 
 


 







 
Seite 4  VK -   20 


Veräußerungsverlust  - 120 
(§ 8b Absatz 3 KStG) 
 
rückwirkende außerbilanzielle Korrektur 


 
+ 120 


 
 


- 500 


 
+ 120 


 
 


- 500 


Einkommen nach Änderung  0 0 0 0 


 
Das BMF-Schreiben vom 13. März 2008 (BStBl I 2008 S. 506) wird durch dieses Schreiben 
ersetzt. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 22.12.2010, I R 58/10


Wertveränderung einer Kaufpreisforderung als Teil des Veräußerungsgewinns i.S. von § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 
- Stichtagsbezogene Wertermittlung - Zweck der in § 8b Abs. 2 KStG 2002 eingeräumten Steuerfreistellung


Leitsätze
Die Ermittlung des Veräußerungsgewinns nach § 8b Abs. 2 Satz 1 und 2 KStG 2002 erfolgt stichtagsbezogen auf 
den Veräußerungszeitpunkt. Eine nachträgliche Wertveränderung der Kaufpreisforderung aus einem Anteilsverkauf 
wegen Uneinbringlichkeit wirkt deswegen gewinnmindernd auf den Veräußerungszeitpunkt zurück.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH, ist Gesamtrechtsnachfolgerin einer GmbH & Co. 
KG, der S-KG. An dieser waren im Streitjahr 2004 die Klägerin als Komplementärin und eine GmbH, die 
S-GmbH, als Kommanditistin beteiligt. Die Klägerin erhielt als Komplementärin eine Haftungsvergütung als 
Vorweggewinnanteil. Der übrige Gewinn war der S-GmbH als Kommanditistin in voller Höhe zuzurechnen.


2 Die S-KG veräußerte im Jahre 2002 Anteile an ihrer mexikanischen Tochtergesellschaft. Sie erzielte hierbei 
einen Veräußerungsgewinn von 232.127 EUR. Dieser wurde als nach § 8b Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes (KStG 2002) steuerfrei behandelt. Die Kaufpreisforderung wurde mit 511.292 EUR 
in voller Höhe aktiviert.


3 Zu dem Bilanzstichtag 30. September 2004 wurde die zu diesem Zeitpunkt noch verbliebene 
Kaufpreisforderung aus der Veräußerung der Beteiligung wegen drohenden Ausfalls in voller Höhe 
wertberichtigt. Die S-KG erfasste den restlichen Forderungsbetrag von 382.825 EUR in voller Höhe 
gewinnmindernd. Diese Restforderung fiel in der Folge aus.


4 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) vertrat die Ansicht, die Gewinnminderung sei 
gemäß § 8b Abs. 3 Satz 3 i.V.m. Abs. 6 KStG 2002 bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens und 
infolgedessen auch des Gewerbeertrages (§ 7 Satz 4 des Gewerbesteuergesetzes --GewStG 2002--) nicht zu 
berücksichtigen.


5 Die anschließende Klage, mit der die Klägerin (sinngemäß) beantragte, die hiernach geänderten Bescheide 
dahin zu ändern, dass der Gewerbesteuermessbetrag 2004 auf 0 EUR herabgesetzt und der vortragsfähige 
Gewerbeverlust auf den 31. Dezember 2004 auf 364.153 EUR festgestellt wird, blieb erfolglos. Das 
Finanzgericht (FG) Düsseldorf wies sie durch Urteil vom 2. Juli 2010  17 K 4146/09 G,F als unbegründet ab; 
das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2011, 76 abgedruckt.


6 Die Klägerin stützt ihre Revision auf Verletzung materiellen Rechts und beantragt nunmehr, das FG-Urteil 
sowie die angefochtenen Änderungsbescheide aufzuheben.


7 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


8 II. Die Revision ist unbegründet. Das FG hat zutreffend erkannt, dass die Wertberichtigung der 
Kaufpreisforderung sich gemäß § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG 2002 nicht auf den steuerpflichtigen Gewinn der 
S-KG im Streitjahr auswirkt.


9 1. Nach § 8b Abs. 2 Satz 1 (i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1) KStG 2002 bleiben bei der Ermittlung des Einkommens 
u.a. einer unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG 2002) --und damit im 
Streitfall auch der S-GmbH-- Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer Körperschaft oder 
Personenvereinigung, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 
10 Buchst. a des Einkommensteuergesetzes (EStG 2002) gehören, außer Ansatz. Das gilt nach § 8b Abs. 6 
Satz 1 KStG 2002 auch für Veräußerungsgewinne, die dem Steuerpflichtigen im Rahmen des Gewinnanteils 
aus einer Mitunternehmerschaft zugerechnet werden. Die Voraussetzungen dieser Vorschriften sind im 
Streitfall erfüllt. Bei der S-KG handelte es sich um eine GmbH & Co. KG, also um eine Mitunternehmerschaft 
(vgl. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG 2002). Ihrer Gesellschafterin, der S-GmbH, sind infolge des Verkaufs der 
Beteiligung an der mexikanischen Tochtergesellschaft entsprechende Veräußerungsgewinne zugerechnet 
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worden. Sie blieben deswegen bei der Ermittlung ihrer im Streitjahr erwirtschafteten Gewinne zu Recht 
unberücksichtigt. Darüber besteht unter den Beteiligten ebenso wenig Streit wie darüber, dass sich dies 
(auch) auf die Ermittlung des Gewerbeertrages auswirkt (§ 7 Satz 4 GewStG 2002).


10 2. Veräußerungsgewinn i.S. von § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG 2002 ist nach Satz 2 der Vorschrift der Betrag, um 
den der Veräußerungspreis oder der an dessen Stelle tretende Wert nach Abzug der Veräußerungskosten 
den Wert übersteigt, der sich nach den Vorschriften über die steuerliche Gewinnermittlung im Zeitpunkt der 
Veräußerung ergibt (Buchwert). Es entspricht gängigem Verständnis, als Veräußerungspreis dabei die 
Gegenleistung anzusehen, die der Veräußerer vom Erwerber für die Anteilsübertragung erhält. Das ist 
regelmäßig der vereinbarte Kaufpreis mit seinem Nennwert; dieser Betrag ist gemäß § 8b Abs. 2 KStG 2002 
steuerlich außer Ansatz zu lassen. Kontrovers diskutiert wird in diesem Zusammenhang, wie sich eine 
spätere Kaufpreisminderung (oder -erhöhung) oder --wie im Streitfall-- ein späterer Kaufpreisausfall auswirkt: 
ob diese Wertänderung der Kaufpreisforderung eine (rückwirkende) Verminderung des Veräußerungsgewinns 
i.S. von § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 auslöst (so Bundesministerium der Finanzen, Schreiben vom 13. März 
2008, BStBl I 2008, 506; Dötsch/Pung in Dötsch/Jost/Pung/Witt, Die Körperschaftsteuer, § 8b KStG Rz 61 ff.; 
Gosch, KStG, 2. Aufl., § 8b KStG Rz 195a; Frotscher in Frotscher/Maas, KStG, GewStG, UmwStG, § 8b 
KStG Rz 43c; Rengers in Blümich, EStG, KStG, GewStG, § 8b KStG, Rz 243; Bahns, Die 
Unternehmensbesteuerung --Ubg-- 2008, 762, 766; Hauswirth in Lademann, KStG, § 8b Rz 95) oder aber ein 
(späterer) laufender, nicht von § 8b Abs. 3 KStG 2002 erfasster Verlust (so Düll/Knödler, Deutsches 
Steuerrecht 2008, 1665, 1668) ist. Der Senat hält mit der Vorinstanz die erstere Auffassung für richtig. 
Veräußerungspreis i.S. von § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 ist jener Betrag, den der Veräußerer im Ergebnis 
tatsächlich vereinnahmt.


11 a) Der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat (durch Beschluss vom 19. Juli 1993 GrS 2/92, BFHE 
172, 66, BStBl II 1993, 897) für die entsprechende Regelungslage bei einer Betriebsveräußerung nach § 16 
EStG entschieden, später eintretende Veränderungen beim ursprünglich vereinbarten Veräußerungspreis 
seien so lange und so weit materiell-rechtlich auf den Zeitpunkt der Veräußerung zurückzubeziehen, als der 
Erwerber seine Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises noch nicht erfüllt habe. Dabei sei es unerheblich, 
welche Gründe für die Minderung oder Erhöhung des Erlöses maßgebend gewesen seien. Nur auf diese 
Weise lasse sich eine sachgerechte (Einmal-)Besteuerung sicherstellen. Zu diesem Zweck sei § 16 Abs. 2 
EStG (ebenso wie die parallele Vorschrift des § 17 Abs. 2 EStG für die Veräußerung von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften, die im Privatvermögen gehalten werden) nach der Regelungskonzeption 
stichtagsbezogen ausgestaltet. Das rechtfertige es, spätere Wertveränderungen des Kaufpreises 
spezialgesetzlich auf den Veräußerungsstichtag zurückwirken zu lassen und nur den tatsächlich 
vereinnahmten Kaufpreis zu erfassen.


12 b) Diese Argumentation des Großen Senats des BFH trifft nicht nur für die dort zu beurteilende Situation des 
§ 16 (sowie des § 17) EStG zu. Sie ist gleichermaßen für § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 einschlägig: Zwar 
rechtfertigt sich dieses Regelungsverständnis des § 16 EStG und des § 17 EStG erklärtermaßen 
eingeschränkt vor dem Hintergrund, dass nur auf diese Weise eine sachgerechte Besteuerung nach 
Maßgabe der genannten Vorschriften sichergestellt werden kann. Denn die besagten Vorschriften sichern 
den angeordneten Besteuerungszugriff nur bezogen auf den eigentlichen Veräußerungsvorgang; nach 
Veräußerung des Betriebs bzw. der Gesellschaftsanteile entfällt für den Veräußernden eine 
Versteuerungspflicht. Deswegen ist es sachgerecht, spätere Wertveränderungen des Kaufpreises auf den 
Veräußerungszeitpunkt zurückwirken zu lassen. Bei laufend veranlagten Steuern verhält es sich hingegen 
anders; hier können die späteren Wertveränderungen regelmäßig ohne weiteres in jenem Veranlagungs- oder 
Erhebungszeitraum steuerwirksam werden, in welchem sie eintreten. Dessen ungeachtet ist es dem 
Gesetzgeber aber auch hier unbenommen, aus steuerrechtlichen Gründen --abweichend von der 
handelsbilanziellen Lage-- eine stichtagsbezogene Wertermittlung zu bestimmen. Eine solche Rechtslage ist 
insbesondere bei Steuertatbeständen gegeben, die an einen einmaligen Vorgang anknüpfen.


13 Das ist bei § 8b Abs. 2 KStG 2002 der Fall: Das Gesetz geht typisierend von der Vorstellung aus, bei dem 
Veräußerungsgewinn handele es sich um thesaurierte (komprimierte) Gewinne (vgl. Gosch, a.a.O., § 8b Rz 
150). Unter dieser Annahme zielt die in § 8b Abs. 2 KStG 2002 eingeräumte Steuerfreistellung darauf ab, die 
vorangegangene (körperschaft-)steuerliche Vorbelastung beim Anteilseigner zu neutralisieren. Das aber 
gelingt nur, wenn man den Veräußerungsvorgang --ähnlich wie bei § 16 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 EStG-- als 
isolierten, einmaligen Vorgang begreift und diesen Vorgang von der laufenden Besteuerung des 
Anteilseigners abgrenzt (Gewinnermittlung "aufgrund eines eigenen, in sich geschlossenen Regimes", vgl. 
Dötsch/ Pung in Dötsch/Jost/Pung/Witt, a.a.O., § 8b KStG Rz 62; vgl. auch Bahns, Ubg 2008, 762, 766 f.). Es 
geht auch hier darum, im Rahmen der Gewinnermittlung nur das tatsächlich vom Veräußerer Vereinnahmte 
von der Besteuerung auszunehmen. Dem Veräußerungsvorgang nachfolgende Wertveränderungen der noch 
ausstehenden Gegenleistung --nicht aber bezogen auf Wertveränderungen am Gegenstand der 
Gegenleistung, nachdem diese erbracht worden ist-- wirken deswegen auf den Veräußerungszeitpunkt, in 
dem der Veräußerungsgewinn zu ermitteln ist, zurück. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung 
ermöglicht es, diese Rückwirkung für die Steuerfestsetzung des Veräußerungsjahres verfahrensrechtlich 
umzusetzen, falls sich das --infolge der auf den an sich nach wie vor steuerfreien Veräußerungsgewinn zu 
berechnenden sog. Schachtelstrafe des § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG 2002-- als erforderlich herausstellt.


14
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c) Dass dieses Ergebnis den gesetzgeberischen Willen am besten umsetzt, erweist sich an zwei weiteren 
Aspekten, die das FG zutreffend herangezogen hat:


15 Es ist dies zum einen der systematische Gleichklang mit § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a, § 3c Abs. 2 EStG 2002, 
der eingreift, wenn die Beteiligung nicht von einer Kapitalgesellschaft, sondern von einer natürlichen Person 
gehalten wird. Dieser Gleichklang lässt sich zwar nicht immer stringent herbeiführen (s. z.B. --betreffend die 
Einbeziehung von Anteilsbezugsrechten-- Senatsurteil vom 23. Januar 2008 I R 101/06, BFHE 220, 352, 
BStBl II 2008, 719, in Abgrenzung von dem BFH-Urteil vom 27. Oktober 2005 IX R 15/05, BFHE 211, 273, 
BStBl II 2006, 171); er ist jedoch im Auge zu behalten, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen dies --wie 
hier-- ermöglichen: § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a EStG 2002 befreit 50 v.H. (jetzt 40 v.H.) der 
Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen aus der Veräußerung von Anteilen an Körperschaften von 
der Einkommensteuer; § 3c Abs. 2 EStG 2002 nimmt Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben 
und Veräußerungskosten, die mit den Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen i.S. von § 3 Nr. 40 
EStG 2002 im Zusammenhang stehen, vom Abzug aus. Will man diese einkommensteuerrechtlichen 
Regelungen nicht auf einen späteren Ausfall der Kaufpreisforderung anwenden, ergäbe sich eine sachlich 
nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung je nach Art der Gewinnermittlung. Außerdem ergäbe sich eine 
ungerechtfertigte unterschiedliche Behandlung nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und nach § 3 Nr. 40 Satz 1 
Buchst. b und c EStG 2002.


16 Zum anderen verweist das FG ebenfalls zutreffend auf die sog. Schachtelstrafe des § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG 
2002. Danach gelten 5 v.H. des steuerbefreiten Veräußerungsgewinns als nichtabziehbar. Berücksichtigt man 
eine spätere Preisherabsetzung bei der Berechnung dieses Gewinns nicht, errechnet sich ein zu hoher 
Nichtabzugsposten.


17 d) Konsequenz dieser Betrachtungsweise ist es, dass bei einem späteren Ausfall der Kaufpreisforderung die 
dadurch ausgelöste Wertminderung der Forderung auf die Ermittlung des Veräußerungsgewinns und damit 
auf den Umfang der Steuerfreistellung nach § 8b Abs. 2 KStG 2002 durchschlägt. Zugleich wird in dem 
betreffenden Veranlagungszeitraum, in dem der Forderungsausfall feststeht, korrespondierend kein 
abzugsfähiger Aufwand erfasst, ohne dass es insoweit noch auf die --ebenfalls streitige-- Frage ankäme, ob 
der Forderungsausfall auch von der Abzugsausschlussregelung in § 8b Abs. 3 Satz 2 KStG 2002 erfasst 
würde.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 12.3.2014, I R 55/13


Nachträgliche Veränderung des Veräußerungspreises und der Veräußerungskosten als stichtagsbezogene Teile des 
Veräußerungsgewinns i.S. von § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG 2002


Leitsätze
Die Ermittlung des Veräußerungsgewinns nach § 8b Abs. 2 Satz 1 und 2 KStG 2002 erfolgt stichtagsbezogen auf 
den Veräußerungszeitpunkt. Nachträgliche Veränderungen des Veräußerungspreises aus einem Anteilsverkauf (hier 
infolge eines Streitvergleichs) sowie nachträglich angefallene Veräußerungskosten wirken deswegen 
gewinnmindernd auf den Veräußerungszeitpunkt zurück. Das betrifft nicht nur die nach § 8b Abs. 2 und 3 KStG 2002 
(außerbilanziell) vorzunehmende Einkommenskorrektur, sondern auch die (ebenfalls außerbilanziell) 
vorzunehmende (Gegen-)Korrektur des daraus abzuleitenden steuerbilanziellen Gewinns (Bestätigung und 
Fortführung des Senatsurteils vom 22. Dezember 2010 I R 58/10, BFHE 232, 185, zum Teil entgegen BMF-
Schreiben vom 13. März 2008, BStBl I 2008, 506).


Tatbestand


1 A. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH & Co. KG, war seit 2005 im Rahmen eines 
Organschaftsverhältnisses Organträgerin einer GmbH als Organgesellschaft (Organ-GmbH). Im Jahre 2006 
veräußerte die Organ-GmbH ihre Alleinbeteiligung an einer weiteren GmbH, der Holding-GmbH, an fremde 
Dritte. Die Übertragung der Anteile erfolgte mit Wirkung zum 26. Oktober 2006. Der Buchwert der Anteile an 
der Holding-GmbH betrug zu diesem Zeitpunkt 326.500.000 EUR. Aus der Veräußerung der 
Kapitalbeteiligung erlöste die Organ-GmbH einen vorläufigen Veräußerungsgewinn in Höhe von 
2.528.467 EUR.


2 Der Anteilskaufvertrag enthielt verschiedene, aufschiebend bedingte Vereinbarungen, welche die künftige 
Kooperation der Organ-GmbH und der Käufergruppe betrafen (Kaufoption für Geschäftsanteile an noch zu 
gründenden Kapitalgesellschaften, Verkäuferdarlehen, Gewährleistungsverpflichtungen, Ausgleichszahlung 
für den Fall der "Nichtausübung" der Option usf.). Zwischen der Organ-GmbH als Verkäuferin der 
Kapitalbeteiligung und den Käufern kam es in der Folgezeit zu Unstimmigkeiten. In 2007, dem Streitjahr, 
schlossen die Vertragsparteien am 5. April einen außergerichtlichen Vergleich, der u.a. eine nachträgliche 
Kaufpreiszahlung auf die Anteile an der Holding-GmbH durch die Käufer in Höhe von 6.405.256 EUR sowie 
den Wegfall einer Gewährleistungsverpflichtung der Organ-GmbH in Höhe von 9,7 Mio. EUR vorsah. Per 
Saldo erhöhte sich der Gewinn der Organ-GmbH aus der Veräußerung der Kapitalanteile im Streitjahr um 
16.105.256 EUR auf einen Gesamt-Veräußerungsgewinn in den Jahren 2006 und 2007 von 18.633.723 EUR.


3 In ihrer steuerlichen Gewinnermittlung des Jahres 2006 erklärte die Klägerin ein ihr zuzurechnendes 
Einkommen der Organ-GmbH vor Anwendung von § 8b Abs. 2 (i.V.m. § 15 Satz 1 Nr. 2) des 
Körperschaftsteuergesetzes (KStG 2002) in Höhe von 136.635.546 EUR. Der darin enthaltene Gewinn aus 
der Veräußerung der Anteile an der Holding-GmbH in Höhe von 2.528.467 EUR wurde nach § 8b Abs. 2 
KStG 2002 außer Ansatz gelassen und lediglich eine pauschale Hinzurechnung nichtabzugsfähiger 
Betriebsausgaben nach § 8b Abs. 5 KStG 2002 in Höhe von 5 v.H. (126.423,35 EUR) berücksichtigt. Der 
Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) stellte den Gewinn dementsprechend unter Vorbehalt 
der Nachprüfung fest.


4 In der steuerlichen Gewinnermittlung des Streitjahres erklärte die Klägerin ein ihr zuzurechnendes 
Einkommen der Organ-GmbH vor Anwendung des § 8b Abs. 2 KStG 2002 in Höhe von 88.602.461 EUR. Der 
darin enthaltene Gewinn aus der Veräußerung der Anteile an der Holding-GmbH in Höhe von 
16.105.256 EUR wurde wiederum nach § 8b Abs. 2 KStG 2002 steuerfrei belassen; eine pauschale 
Hinzurechnung in Höhe von 5 v.H. als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben erfolgte nicht, da die 
nachträgliche Änderung des Veräußerungsgewinns ein Ereignis darstelle, das auf das Jahr 2006 als dem 
Veräußerungsjahr zurückwirke. Das FA stellte den Gewinn der Klägerin auch für das Streitjahr 
erklärungsgemäß gesondert und einheitlich fest; auf den Teilbetrag von 16.105.256 EUR wurde --bis auf 
einen unstreitigen Korrekturbetrag aus einer Teilwertabschreibung in Höhe von 10.600 EUR-- § 8b Abs. 2 
KStG 2002 angewendet. Zugleich änderte es antragsgemäß den Feststellungsbescheid für das Jahr 2006; 
verrechnet mit dem Verlust aus 2006 ergab sich hiernach im Saldo ein zu versteuerndes Einkommen in Höhe 
von insgesamt 931.686 EUR, welches der pauschalen Hinzurechnung in Höhe von 5 v.H. auf den erzielten 
Veräußerungsgewinn in Höhe von insgesamt 18.633.723 EUR entsprach.
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Dem weiter gehenden Begehren der Klägerin, den in der Steuerbilanz des Streitjahres realisierten 
Veräußerungsgewinn in Höhe von 16.105.256 EUR außerbilanziell zu korrigieren, lehnte das FA hingegen 
unter Hinweis auf das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 13. März 2008 (BStBl I 2008, 
506) ab. Es erließ im weiteren Verlauf allerdings für das Streitjahr den Änderungsbescheid vom 
11. Dezember 2009. Das Einkommen der Organ-GmbH wurde nach wie vor mit 88.602.460 EUR festgestellt; 
allerdings unterblieb die Feststellung, dass hierin Einkünfte enthalten seien, die unter § 8b KStG 2002 fallen.


6 Im Rahmen einer Betriebsprüfung wurden in der Folgezeit eine weitere nachträgliche Erhöhung des Preises 
für den Verkauf der Anteile an der Holding-GmbH im Jahre 2008 in Höhe von 997.820 EUR sowie weitere 
Veräußerungskosten in Höhe von 2.667.051 EUR ermittelt; die Kosten entfielen --wie unter den Beteiligten 
zwischenzeitlich unstreitig ist-- in Höhe von 1.511.709,25 EUR auf 2006, in Höhe von 1.152.716,35 EUR auf 
2007 und in Höhe von 2.626,19 EUR auf 2008. Außerdem ermittelte die Betriebsprüfung bei der Organ-
GmbH zu aktivierende weitere Anschaffungsnebenkosten in Höhe von 12.986.911 EUR. Der 
Gesamtveräußerungsgewinn wurde hiernach mit 3.977.581 EUR errechnet, der in Höhe von insgesamt 
3.778.702 EUR nach § 8b Abs. 2 und 3 KStG 2002 als steuerfrei zu behandeln sei.


7 Die Klägerin hielt an ihrer Auffassung fest, dass sämtliche nachträgliche Erhöhungen des Kaufpreises und 
sämtliche nachträgliche Veräußerungskosten durch außerbilanzielle Korrekturen im Jahre 2006 zu erfassen 
und der Veräußerungsgewinn nach § 8b Abs. 2 KStG 2002 sodann insgesamt steuerfrei bleibe. Im Streitjahr 
sei der Gewinn aus der Organ-GmbH dementsprechend um den in diesem Jahr erzielten 
Veräußerungsgewinn, vermindert um die Veräußerungskosten, außerbilanziell zu kürzen.


8 Dementsprechend begehrte sie mit ihrer gegen den Änderungsbescheid vom 11. Dezember 2009 gerichteten 
Klage, das darin ausgewiesene Einkommen und die darin ausgewiesenen Einkünfte der Organ-GmbH ohne 
weiteren Veräußerungserlös und ohne weitere Berücksichtigung von Veräußerungskosten festzustellen, 
hilfsweise, den Bescheid dahingehend abzuändern, dass die steuerfreien Einkünfte i.S. des § 8b Abs. 2 
KStG 2002 und § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes (EStG 2002) in der Höhe festgestellt werden, in 
der sie sich unter Berücksichtigung der nachträglichen Veräußerungserlöse und Veräußerungskosten 
ergeben. Die Klage hatte mit ihrem Hauptantrag Erfolg; das Finanzgericht (FG) Köln gab ihr --unter 
Bezugnahme auf das Senatsurteil vom 22. Dezember 2010 I R 58/10 (BFHE 232, 185)-- durch Urteil vom 
8. Mai 2013  9 K 1272/10 statt. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2013, 1690 
abgedruckt.


9 Das FA stützt seine Revision auf Verletzung materiellen Rechts. Es beantragt, das FG-Urteil aufzuheben und 
die Klage abzuweisen.


10 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


11 Im Laufe des Revisionsverfahrens hat das FA den angefochtenen Feststellungsbescheid durch Bescheid vom 
10. Februar 2014 aus anderen Gründen geändert. Die Beteiligten haben übereinstimmend erklärt, dass der 
Streitstoff davon nicht berührt wird.


Entscheidungsgründe


12 B. I. Das angefochtene Urteil ist aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben, da der während des 
Revisionsverfahrens ergangene Änderungsbescheid vom 10. Februar 2014 an die Stelle des ursprünglich 
angefochtenen Bescheides getreten ist. Damit liegt dem FG-Urteil ein nicht mehr existierender Bescheid 
zugrunde, was zur Folge hat, dass das angefochtene Urteil keinen Bestand haben kann. Der Bescheid vom 
10. Februar 2014 wurde nach § 68 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) Gegenstand des 
Revisionsverfahrens. Da die vom FG festgestellten tatsächlichen Grundlagen des Streitstoffs durch die 
Änderung der angefochtenen Verwaltungsakte unberührt geblieben sind, bedarf es keiner Zurückverweisung 
der Sache gemäß § 127 FGO (z.B. Senatsurteil vom 7. September 2011 I R 12/11, BFHE 235, 225, BStBl II 
2012, 194). Das finanzgerichtliche Verfahren leidet nicht an einem Verfahrensmangel, so dass die vom FG 
insoweit getroffenen tatsächlichen Feststellungen durch die Aufhebung des Urteils nicht weggefallen sind; sie 
bilden daher nach wie vor die Grundlage für die Entscheidung des Senats.


13 II. Der Senat entscheidet in der Sache selbst. Das FG hat zutreffend erkannt, dass sich die nachträgliche 
Erhöhung des Veräußerungspreises und dass sich die nachträglichen Veräußerungskosten nicht auf das 
Streitjahr auswirken. Der in das Revisionsverfahren übergeleitete Änderungsbescheid des FA ist 
entsprechend abzuändern.


14 1. Nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG 2002 bleiben bei der Ermittlung des Einkommens u.a. einer unbeschränkt 
steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG 2002) Gewinne aus der Veräußerung eines 
Anteils an einer Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen 
i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 Buchst. a EStG 2002 gehören, außer Ansatz. Die Voraussetzungen 
dieser Vorschriften sind im Streitfall erfüllt. Der von der Organ-GmbH aus dem Verkauf der Anteile an der 
Holding-GmbH erzielte Veräußerungsgewinn blieb deswegen bei der Ermittlung des der Klägerin im Streitjahr 
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zugerechneten Gewinns der Organ-GmbH zu Recht unberücksichtigt. Darüber besteht unter den Beteiligten 
kein Streit.


15 2. Veräußerungsgewinn i.S. von § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG 2002 ist nach Satz 2 der Vorschrift der Betrag, um 
den der Veräußerungspreis oder der an dessen Stelle tretende Wert nach Abzug der Veräußerungskosten 
den Wert übersteigt, der sich nach den Vorschriften über die steuerliche Gewinnermittlung im Zeitpunkt der 
Veräußerung ergibt (Buchwert). Es entspricht gängigem Verständnis, als Veräußerungspreis dabei die 
Gegenleistung anzusehen, die der Veräußerer vom Erwerber für die Anteilsübertragung erhält. Das ist 
regelmäßig der vereinbarte Kaufpreis mit seinem Nennwert; dieser Betrag ist dann gemäß § 8b Abs. 2 
KStG 2002 steuerlich außer Ansatz zu lassen. Kontrovers diskutiert wird in diesem Zusammenhang, ob sich 
eine spätere Preiserhöhung oder -minderung auf den Veräußerungsgewinn i.S. von § 8b Abs. 2 Satz 2 
KStG 2002 auswirkt. Der Senat hat das für eine spätere partielle Uneinbringlichkeit des Veräußerungspreises 
in seinem Urteil in BFHE 232, 185 bejaht: Veräußerungspreis i.S. von § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 ist jener 
Betrag, den der Veräußerer im Ergebnis tatsächlich vereinnahmt. Daran hält er weiterhin uneingeschränkt 
fest, so dass es, um Wiederholungen zu vermeiden, genügt, darauf zu verweisen.


16 3. Konsequenz dieser Betrachtungsweise ist es, dass auch eine sich erst in den Folgejahren ergebende 
Erhöhung des Veräußerungspreises und der Veräußerungskosten rückwirkend auf die Ermittlung des 
Veräußerungsgewinns und damit auf den Umfang der Steuerfreistellung nach § 8b Abs. 2 KStG 2002 
durchschlägt (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung). Zugleich wird in dem betreffenden 
Veranlagungszeitraum, in dem die Erhöhung des Preises und der Kosten feststeht, steuerlich --abweichend 
von dem Bilanzausweis-- korrespondierend kein entsprechender Ertrag erfasst, dieser ist vielmehr in jenem 
Veranlagungszeitraum unbeschadet des bilanziellen Ausweises außerbilanziell auszugleichen. 
Gleichermaßen sind auch die erst später aufgelaufenen Veräußerungskosten auf das Jahr der Veräußerung 
und auf den steuerfrei zu stellenden Veräußerungsgewinn und dessen Ermittlung zurückzubeziehen und wird 
in dem Folgejahr, in welchem die Veräußerungskosten entstehen, kein korrespondierender Aufwand erfasst. 
Dafür, die steuerspezifische Rückbeziehung auf die "stichtagsbezogene" Ermittlung des 
Veräußerungsgewinns zu beschränken, besteht keine Veranlassung. Sie verschiebt vielmehr gleichermaßen 
den Veranlagungszeitraum, in welchem die veränderten Positionen erfolgswirksam zu erfassen sind. Die 
Vorinstanz verweist zutreffend auf die systemwidrigen Belastungen, die andernfalls dem nach der 
Regelungskonzeption steuerfrei zu belassenden Veräußerungsgewinn drohen, so beispielsweise 
Auswirkungen auf den Steuersatz, die sog. Mindestbesteuerung oder auf sonstige Verlustabzugsausschlüsse 
und -beschränkungen. Das alles folgt letztlich zwanglos und ohne, dass es weiterer Ausführungen dazu 
bedürfte, dem, was der Senat bereits in seinem Urteil in BFHE 232, 185 zum Ausdruck und dort näher 
begründet hat (im Ergebnis ebenso z.B. Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 8b 
Rz 112; Gosch, KStG, 2. Aufl., § 8b Rz 195; Hahne, Deutsches Steuerrecht 2011, 955, 958; Geißer in 
Mössner/Seeger, Körperschaftsteuergesetz, § 8b Rz 171; auch Fertig, Die Unternehmensbesteuerung 2014, 
98, der aus Gründen der gleichmäßigen Besteuerung allerdings ein bilanzielles Korrigieren bevorzugt; 
prinzipiell anders M. Frotscher in G. Frotscher/Maas, KStG/GewStG/ UmwStG, § 8b KStG Rz 211a, 212).


17 4. Unter den im Streitfall gegebenen Voraussetzungen eines Organschaftsverhältnisses gelten allerdings 
Besonderheiten: § 8b Abs. 1 bis 6 KStG 2002 ist nach § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG 2002 bei der 
Organgesellschaft nicht anzuwenden. Sind in dem dem Organträger nach § 14 (und § 17) KStG 2002 
zugerechneten Einkommen Bezüge, Gewinne oder Gewinnminderungen i.S. des § 8b Abs. 1 bis 3 KStG 2002 
enthalten, ist § 8b KStG 2002 nach § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG 2002 (erst) bei der Ermittlung des 
Einkommens des Organträgers anzuwenden. Auf diese Weise bleibt gesichert, dass auf der Ebene des 
Organträgers als Zurechnungsempfänger nur derjenige von der Steuerfreistellung in § 8b Abs. 2 KStG 2002 
profitiert, der auch dessen Voraussetzungen erfüllt. Letzteres ist bei den Gesellschaftern der Klägerin 
--allesamt Kapitalgesellschaften-- der Fall. Dennoch sind die unter 3. beschriebenen außerbilanziellen 
Korrekturen bei der Organ-GmbH vorzunehmen. Zwar handelt es sich bei den Gewinnkorrekturen um die 
Gegenkorrekturen zu der stichtagsbezogenen Ermittlung --und Freistellung-- des Veräußerungsgewinns nach 
§ 8b Abs. 2 und 3 KStG 2002 im Veranlagungszeitraum der Veräußerung. Gleichwohl geht es nicht 
unmittelbar um die Anwendung von § 8b KStG 2002 und bleibt die in § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG 2002 
angeordnete sog. Brutto-Zurechnung des Organergebnisses deswegen anwendbar. Dass nur dieses 
Ergebnis richtig ist, erweist sich namentlich auch dann, wenn das Organschaftsverhältnis in dem 
nachfolgenden Veranlagungszeitraum nicht mehr besteht, es aber für die Organgesellschaft dennoch darum 
geht zu vermeiden, dass die nachträgliche Erhöhung oder Verminderung des Kaufpreises oder der 
Veräußerungskosten steuerwirksam werden.


18 5. Die Sache ist spruchreif. Der zwischenzeitlich geänderte Feststellungsbescheid vom 10. Februar 2014 ist 
antragsgemäß zu ändern. Die Ermittlung und Berechnung der festzustellenden Beträge wird dem FA nach 
Maßgabe der Gründe dieser Entscheidung überlassen (§ 100 Abs. 2 Satz 2 FGO).
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BETREFF  Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung nach Veräußerung des Mietobjekts oder nach Wegfall der 
Einkünfteerzielungsabsicht; 


  Anwendung der BFH-Urteile vom 21. Januar 2014 - IX R 37/12 - (BStBl 2015 II S. XX), 
vom 11. Februar 2014 - IX R 42/13 - (BStBl 2015 II S. XX und vom 8. April 2014  
- IX R 45/13 - (BStBl 2015 II S. XX) 


   GZ  IV C 1 - S 2211/11/10001 
DOK  2015/0644430 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit Urteil vom 20. Juni 2012 - IX R 67/10 - (BStBl 2013 II S. 275) hatte der BFH unter 
Aufgabe seiner früheren Rechtsauffassung zur Frage der Abziehbarkeit nachträglicher 
Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung entschieden, dass 
Schuldzinsen für ein zur Anschaffung eines Mietobjekts aufgenommenes Darlehen auch nach 
einer gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG steuerbaren Veräußerung der Immobilie 
weiter als (nachträgliche) Werbungskosten abgezogen werden können, wenn und soweit der 
Veräußerungserlös nicht zur Tilgung der Darlehensverbindlichkeit ausreicht.  
 
Der BFH hat in dem Urteil vom 21. Januar 2014 - IX R 37/12 - (BStBl 2015 II S. XX) die 
Rechtsauffassung vertreten, dass ein fortdauernder Veranlassungszusammenhang von 
nachträglichen Schuldzinsen mit früheren Einkünften i. S. d. § 21 EStG nicht anzunehmen ist, 
wenn der Steuerpflichtige zwar ursprünglich mit Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt hat, 
seine Absicht zu einer (weiteren) Einkünfteerzielung jedoch bereits vor der Veräußerung des 
Mietobjekts aus anderen Gründen weggefallen ist. 
 
Mit Urteil vom 11. Februar 2014 - IX R 42/13 - (BStBl 2015 II S. XX) hat der BFH zur 
steuerlichen Behandlung von Vorfälligkeitsentschädigungen bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung entschieden, dass ein Steuerpflichtiger die für die vorzeitige 
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entrichtende Vorfälligkeitsentschädigung auch dann nicht „ersatzweise“ als Werbungskosten 
aus Vermietung und Verpachtung abziehen kann, wenn der Veräußerungsvorgang nicht nach 
§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG steuerbar ist. Seine bisherige Rechtsprechung, wonach 
in Veräußerungsfällen wegen Beurteilung der Vorfälligkeitsentschädigung als Finanzierungs-
kosten eines neu erworbenen Mietobjekts ausnahmsweise ein Werbungskostenabzug für 
zulässig erachtet wurde, gab der BFH mit dieser Entscheidung ausdrücklich auf.  
 
Den Abzug von nachträglichen Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung im Falle der nicht nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG steuerbaren 
Veräußerung der Immobilie hat der BFH mit Urteil vom 8. April 2014 - IX R 45/13 -  
(BStBl 2015 II S. XX) - für den Fall bejaht, dass der Grundsatz des Vorranges der 
Schuldentilgung beachtet wurde. Für den nachträglichen Werbungskostenabzug ist nach 
Ansicht des BFH entscheidungserheblich, wie der Veräußerungserlös verwendet wird. Bei 
Einsatz des Veräußerungserlöses für die Anschaffung einer neuen Einkunftsquelle (z. B. eine 
neue zur Vermietung bestimmte Immobilie) besteht der Zusammenhang am neuen Mietobjekt 
fort (Surrogationsbetrachtung). Wird hingegen keine neue Immobilie oder anderweitige 
Einkunftsquelle angeschafft, kommt es für den Werbungskostenabzug darauf an, ob der 
Veräußerungserlös ausreicht, um das Darlehen zu tilgen.  
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gelten zur Abziehbarkeit von Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nach Veräußerung des Mietobjekts oder nach 
Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht sowie von Vorfälligkeitsentschädigungen unter 
Anwendung der vorgenannten Urteile folgende Rechtsgrundsätze: 
 


1.) Schuldzinsen für fremdfinanzierte Anschaffungs-/Herstellungskosten eines 
Mietobjekts nach dessen Veräußerung  


 
1.1. Rechtswirksam nach dem 31. Dezember 1998 getätigte Grundstücksveräußerungen  
 
Schuldzinsen, die auf Verbindlichkeiten entfallen, welche der Finanzierung von 
Anschaffungskosten oder Herstellungskosten einer zur Erzielung von Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung genutzten Immobilie dienten, können nach deren Veräußerung 
weiter als nachträgliche Werbungskosten abgezogen werden, wenn und soweit die 
Verbindlichkeiten nicht durch den Veräußerungserlös hätten getilgt werden können (sog. 
Grundsatz des Vorrangs der Schuldentilgung). Der Grundsatz des Vorrangs der Schulden-
tilgung gilt jedoch so lange nicht, als der Schuldentilgung Auszahlungshindernisse 
hinsichtlich des Veräußerungserlöses oder Rückzahlungshindernisse entgegenstehen. 
Voraussetzung ist, dass die Absicht, (weitere) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu 
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ist (BFH vom 21. Januar 2014, a. a. O.). 
 
Es ist für den Werbungskostenabzug unmaßgeblich, ob die Veräußerung innerhalb der 
zehnjährigen Veräußerungsfrist erfolgt und gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG 
steuerbar ist (BFH-Urteil vom 8. April 2014, a. a. O.).  
 
Bestehen im Zusammenhang mit dem veräußerten Mietobjekt mehrere Darlehens-
verbindlichkeiten, ist für die steuerliche Anerkennung der Verwendung des Veräußerungs-
erlöses zur Tilgung der Verbindlichkeiten - entsprechend der Beurteilung durch einen 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsmann - entscheidend, dass die Darlehen nach 
Maßgabe der konkreten Vertragssituationen marktüblich und wirtschaftlich unter 
Berücksichtigung der Zinskonditionen abgelöst werden. 
 
Die vorgenannten Rechtsgrundsätze zum nachträglichen Schuldzinsenabzug sind 
entsprechend auf Refinanzierungs- oder Umschuldungsdarlehen anzuwenden, soweit die 
Valuta des Umschuldungsdarlehens nicht über den abzulösenden Restdarlehensbetrag 
hinausgeht und die Umschuldung sich im Rahmen einer üblichen Finanzierung bewegt (BFH-
Urteil vom 8. April 2014, a. a. O.).  
 
1.2. Rechtswirksam vor dem 1. Januar 1999 getätigte Grundstücksveräußerungen  
 
Bei Grundstücksveräußerungen, bei denen die Veräußerung auf einem vor dem  
1. Januar 1999 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder gleichstehenden 
Rechtsakt beruht, ist für Schuldzinsen, die auf die Zeit nach der Veräußerung oder dem 
Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht entfallen, kein nachträglicher Werbungskostenabzug 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zulässig. Denn die Schuldzinsen stehen 
nicht mehr mit dieser Einkunftsart in wirtschaftlichem Zusammenhang i. S. v. § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 1 EStG. Sie sind vielmehr als Gegenleistung für die Überlassung von Kapital 
anzusehen, das im privaten Vermögensbereich nicht mehr der Erzielung von Einkünften dient 
(BFH-Urteil vom 12. November 1991 - IX R 15/90 - BStBl 1992 II S. 289). 
 


2.) Im Zuge der Veräußerung gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung für die Ablösung 
einer Fremdfinanzierung der Anschaffungs-/Herstellungskosten des Mietobjekts 


 
Eine Vorfälligkeitsentschädigung ist wirtschaftlich betrachtet das Ergebnis einer auf 
vorzeitige Ablösung gerichteten Änderung des Darlehensvertrages. Der ursprünglich durch 
die Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines 
Mietobjekts begründete wirtschaftliche Zusammenhang mit der bisherigen Vermietungs-
tätigkeit wird bei Leistung einer Vorfälligkeitsentschädigung im Zuge der Veräußerung 
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zusammenhang ersetzt (BFH-Urteil vom 11. Februar 2014, a. a. O.). 
 
Eine Vorfälligkeitsentschädigung stellt in diesem Fall infolge des Veranlassungs-
zusammenhangs mit der Veräußerung keine nachträglichen Werbungskosten bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung, sondern Veräußerungskosten bei der Ermittlung 
der Einkünfte i. S. d. § 23 Absatz 3 i. V. m. § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG dar.  
Die bisherige Rechtsprechung, wonach der BFH in der Vergangenheit ausnahmsweise einen 
Werbungskostenabzug im Bereich der Vermietungseinkünfte zugelassen hat (vgl. BFH-Urteil 
vom 23. April 1996 - IX R 5/94 -, BStBl II S. 595), ist durch das Urteil vom 11. Februar 2014 
(a. a. O.) überholt. 
 
Diese bisherigen Rechtsgrundsätze sind  letztmals auf Vorfälligkeitsentschädigungen 
anzuwenden, wenn das obligatorische Veräußerungsgeschäft des Mietobjekts vor dem 
27. Juli 2015 rechtswirksam abgeschlossen wurde. 
 


3.) Schuldzinsen für fremdfinanzierte Anschaffungs-/Herstellungskosten eines 
Mietobjekts nach Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht 
 


Für Schuldzinsen, die in der Zeit nach Aufgabe der Einkünfteerzielungsabsicht vor der 
Veräußerung des Mietobjekts gezahlt werden, ist kein nachträglicher Werbungskostenabzug 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung  zulässig. Derartige Schuldzinsen stehen 
nicht mehr mit den Einkünften gemäß § 21 Absatz 1 Nummer 1 EStG in wirtschaftlichem 
Zusammenhang, sondern sind Gegenleistung für die Kapitalüberlassung, die im privaten 
Vermögensbereich nicht mehr der Erzielung von Einkünften dient (BFH-Urteil vom 
21. Januar 2014, a. a. O.). Der Anwendungsbereich des § 23 EStG ist mangels eines 
Veräußerungstatbestandes nicht gegeben. 
 


4.) Schuldzinsen für fremdfinanzierte laufende sofort abziehbare Werbungskosten 
(Erhaltungsaufwendungen) nach Veräußerung des Mietobjekts 


 
4.1. Rechtswirksamer Abschluss des Veräußerungsgeschäfts nach dem 31. Dezember 2013 
 
Voraussetzung für den nachträglichen Werbungskostenabzug von Schuldzinsen bei fremd-
finanzierten sofort abziehbaren Werbungskosten (Erhaltungsaufwendungen) ist, dass der 
Erlös aus der Veräußerung des Mietobjekts nicht ausreicht, um die Darlehensverbindlichkeit 
zu tilgen. Der durch die tatsächliche Verwendung des Darlehens zur Finanzierung sofort 
abziehbarer Werbungskosten geschaffene Zusammenhang mit der Einkunftsart Vermietung 
und Verpachtung bleibt zwar grundsätzlich nach Beendigung der Einkünfteerzielung 
bestehen. Wird der Veräußerungserlös aber nicht zur Tilgung dieses Darlehens verwendet, 
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Beibehaltung des Darlehens den ursprünglich gesetzten wirtschaftlichen Zusammenhang 
überlagern und damit durchbrechen.  
 
Zum Bestehen mehrerer Darlehensverbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem veräußerten 
Mietobjekt siehe Tz. 1.1.  
 
4.2. Rechtswirksamer Abschluss des Veräußerungsgeschäfts vor dem 1. Januar 2014 
 
Wurde das obligatorische Veräußerungsgeschäft des Mietobjekts vor dem 1. Januar 2014 
rechtswirksam abgeschlossen, bleibt das BMF-Schreiben vom 3. Mai 2006 (BStBl I S. 363) 
weiter anwendbar. Danach kommt es in diesen Fällen unter Zugrundelegung der zwischen-
zeitlich überholten Rechtsgrundsätze (BFH-Urteil vom 12. Oktober 2005 - IX R 28/04 - 
BStBl 2006 II S. 407) aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht darauf an, ob ein bei einer 
Veräußerung des Objekts erzielbarer Erlös zur Tilgung des Darlehens ausgereicht hätte, da 
der durch die tatsächliche Verwendung des Darlehens geschaffene Zusammenhang auch nach 
Aufgabe der Einkünfteerzielung für bestehen bleibend erachtet wurde.  
 


5.) Im Zuge der Veräußerung gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung für die Ablösung 
einer Fremdfinanzierung sofort abziehbarer Werbungskosten 
(Erhaltungsaufwendungen) des Mietobjekts 


 
Die Rechtsgrundsätze unter Tz. 2 zu den Vorfälligkeitsentschädigungen für die Ablösung 
einer Restschuld fremdfinanzierter Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Mietobjekts im 
Zuge dessen Veräußerung gelten in analoger Anwendung des BFH-Urteils  
vom 11. Februar 2014 (a. a. O.) entsprechend.  
 


6.) Schuldzinsen für fremdfinanzierte laufende sofort abziehbare Werbungskosten 
(Erhaltungsaufwendungen) eines Mietobjekts nach Wegfall der 
Einkünfteerzielungsabsicht  


 
Die Rechtsgrundsätze unter 3.) zu Schuldzinsen für fremdfinanzierte Anschaffungs-/ 
Herstellungskosten eines Mietobjekts nach Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht gelten in 
analoger Anwendung des BFH-Urteils vom 21. Januar 2014 (a. a. O.) entsprechend. 
 
Sie sind erstmals auf Schuldzinszahlungen anzuwenden, wenn die Einkünfteerzielungsabsicht 
nach dem 31. Dezember 2014 aufgegeben wurde. Wurde die Einkünfteerzielungsabsicht 
vorher aufgegeben, bleibt das BMF-Schreiben vom 3. Mai 2006 (a. a. O.) weiter auf 
entsprechende Schuldzinszahlungen anwendbar. 
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vom 15. Januar 2014 (BStBl I S. 108) und ist vorbehaltlich besonderer Regelungen in den 
einzelnen Tz. in allen offenen Fällen anzuwenden. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 8.4.2014, IX R 45/13


Abzug nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung im Falle der nicht 
steuerbaren Veräußerung einer Immobilie; Zurechnung eines von einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft aufgenommenen, der Immobilienfinanzierung dienenden Anschaffungsdarlehens nach 
Beendigung der Gesellschaft - Sog. "Surrogationsbetrachtung" und Grundsatz des Vorrangs der Schuldentilgung


Leitsätze
1. Schuldzinsen, die auf Verbindlichkeiten entfallen, welche der Finanzierung von Anschaffungskosten eines zur 
Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung genutzten Wohngrundstücks dienten, können auch nach 
einer nicht steuerbaren Veräußerung der Immobilie grundsätzlich weiter als (nachträgliche) Werbungskosten 
abgezogen werden, wenn und soweit die Verbindlichkeiten durch den Veräußerungserlös nicht getilgt werden 
können.
2. Auch auf ein Refinanzierungs- oder Umschuldungsdarlehen gezahlte Schuldzinsen können im Einzelfall durch die 
(frühere) Einkünfteerzielung veranlasst sein.
3. War der Steuerpflichtige an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft beteiligt, ist ihm ein von der 
Gesellschaft zur Finanzierung der Anschaffungskosten eines zur Vermietung bestimmten Wohngrundstücks 
aufgenommenes und ursprünglich durch diese Einkünfteerzielung veranlasstes Darlehen nach der Beendigung der 
Gesellschaft grundsätzlich in dem Umfang zuzurechnen, in dem ihm vormals auch Einkünfte anteilig zuzurechnen 
waren.


Tatbestand


1 I. Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) sind Eheleute; sie wurden in den Streitjahren (2009 und 2010) 
zusammen zur Einkommensteuer veranlagt.


2 Der Kläger war, neben zwei weiteren Gesellschaftern (A und B), an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) beteiligt, die im Jahr 1996 ein Mehrfamilienhaus in X errichtete, welches nach Fertigstellung der 
Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung diente. Die GbR veräußerte das Mehrfamilienhaus 
--nach Ablauf der Veräußerungsfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG)-- mit 
notariell beurkundetem Vertrag vom 9. Oktober 2007; der Veräußerungspreis wurde dem Konto der GbR im 
Januar 2008 gutgeschrieben.


3 Der Erlös aus der nicht steuerbaren Veräußerung des Mehrfamilienhauses reichte indes nicht aus, um die im 
Zeitpunkt der Zahlung des Veräußerungspreises bestehenden Darlehensverbindlichkeiten der GbR vollständig 
auszugleichen. Das verbliebene Darlehen wurde anteilig in Höhe von 75.000 EUR durch den Gesellschafter A 
am 29. Dezember 2008 getilgt. Die nach anteiliger Tilgung noch verbliebene Darlehensrestschuld in Höhe von 
59.550,27 EUR übernahm der Kläger ebenso wie die am Jahresende 2008 bestehende Kontokorrentschuld 
der GbR bei der D Bank in Höhe von 12.158,60 EUR. Sodann wurde die GbR von den Gesellschaftern noch im 
Jahr 2008 aufgelöst.


4 Zur Finanzierung der übernommenen Darlehensrestschuld sowie der Kontokorrentschuld der GbR nahm der 
Kläger unter dem 6. Dezember 2008 ein neues Darlehen über 71.000 EUR bei der D Bank auf; die auf dieses 
Darlehen gezahlten Schuldzinsen in Höhe von 4.801 EUR (2009) und 4.053 EUR (2010) machten die Kläger 
im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärungen für die Streitjahre als Werbungskosten bei ihren Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung geltend.


5 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) berücksichtigte die geltend gemachten Schuldzinsen 
in den Einkommensteuerbescheiden für die Streitjahre vom 6. Dezember 2010 (2009) und vom 15. September 
2011 (2010) nicht. In seiner Einspruchsentscheidung führte das FA unter Bezugnahme auf das Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 20. Juni 2012 IX R 67/10 (BFHE 237, 368, BStBl II 2013, 275) aus, dass ein 
Abzug der nachträglichen Schuldzinsen im Streitfall ausscheide, weil das maßgebliche Objekt --anders als im 
Verfahren IX R 67/10-- nicht steuerbar veräußert worden sei.


6 Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht (FG) vertrat in seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2013, 
1990 veröffentlichten Urteil die Auffassung, dass auch im Falle einer Veräußerung des Vermietungsobjektes 
außerhalb der Veräußerungsfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG der wirtschaftliche Zusammenhang 
nachträglicher Schuldzinsen zu den früheren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nicht aufgehoben 
werde, so dass auch solche Aufwendungen als Werbungskosten berücksichtigt werden könnten.
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7 Hiergegen richtet sich die Revision des FA. Es vertritt die Ansicht, ein Veranlassungszusammenhang von 
nachträglichen Schuldzinsen mit früheren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sei ausschließlich in 
jenen Fällen anzunehmen, in denen das Vermietungsobjekt auch innerhalb der Veräußerungsfrist des § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG und damit steuerbar und steuerpflichtig veräußert worden sei. Allenfalls komme eine 
Berücksichtigung der im Streitfall geltend gemachten nachträglichen Schuldzinsen als Werbungskosten bei 
den sonstigen Einkünften i.S. der §§ 22 Nr. 2, 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG in Betracht.


8 Das FA beantragt,


das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen,


hilfsweise, die angefochtenen Bescheide dahin zu ändern, dass die im Streitfall geltend gemachten 
nachträglichen Schuldzinsen nur bei den sonstigen Einkünften i.S. der §§ 22 Nr. 2, 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
EStG Berücksichtigung finden.


9 Die Kläger beantragen,


die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


10 II. Die Revision ist begründet; sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der 
Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der 
Finanzgerichtsordnung). Nach den bisherigen Feststellungen des FG kann nicht entschieden werden, ob die 
von den Klägern in den Streitjahren geltend gemachten Schuldzinsen als Werbungskosten bei ihren 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen sind.


11 1. Werbungskosten sind nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und 
Erhaltung der Einnahmen. Hierzu zählen auch Schuldzinsen, soweit diese mit einer Einkunftsart, vorliegend 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung i.S. des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, im wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Satz 1 EStG).


12 Ein steuerrechtlich anzuerkennender wirtschaftlicher Zusammenhang von Schuldzinsen mit Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung ist nach der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats gegeben, 
wenn ein objektiver Zusammenhang dieser Aufwendungen mit der Überlassung eines Vermietungsobjektes 
zur Nutzung besteht und subjektiv die Aufwendungen zur Förderung dieser Nutzungsüberlassung gemacht 
werden. Mit der erstmaligen (d.h. tatsächlichen) Verwendung einer Darlehensvaluta zur Anschaffung eines 
Vermietungsobjektes wird die maßgebliche Verbindlichkeit diesem Verwendungszweck unterstellt (vgl. BFH-
Urteil in BFHE 237, 368, BStBl II 2013, 275, m.w.N.).


13 2. Mit dem genannten Urteil in BFHE 237, 368, BStBl II 2013, 275 hat der BFH die in der früheren 
Rechtsprechung vertretene Auffassung zur beschränkten Abziehbarkeit nachträglicher Schuldzinsen bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (vgl. etwa BFH-Urteile vom 25. April 1995 IX R 114/92, BFH/NV 
1995, 966; vom 7. August 1990 VIII R 67/86, BFHE 162, 48; vom 21. Dezember 1982 VIII R 48/82, BFHE 
138, 47, BStBl II 1983, 373) aufgegeben.


14 a) Der erkennende Senat ging in der genannten Grundsatzentscheidung davon aus, dass die die bisherige 
Rechtsprechung prägende Erwägung, ein ursprünglich bestehender wirtschaftlicher Zusammenhang 
zwischen einem zur Finanzierung von Anschaffungskosten aufgenommenen Darlehen und den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung sei mit der Veräußerung des Grundstücks beendet und das anschließend 
fortbestehende (Rest-)Darlehen habe seine Ursache in dem im privaten Vermögensbereich erlittenen, nicht 
steuerbaren Veräußerungsverlust, vor dem Hintergrund der mit dem Steuerentlastungsgesetz 
1999/2000/2002 getroffenen gesetzgeberischen Grundentscheidung, Wertsteigerungen bei der Veräußerung 
von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens in deutlich erweitertem Umfang zu erfassen, nicht länger tragen 
könne. Der Senat hat diese systemprägenden und -verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen zum 
Anlass genommen, seine von der sog. "Surrogationsbetrachtung" getragene Rechtsprechung, mit der er auch 
schon bisher den Abzug "nachträglicher" Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen hat, zu erweitern, um die notwendige steuerrechtliche 
Gleichbehandlung von nachträglichen Schuldzinsen bei den Gewinn- und den Überschusseinkünften wieder 
herzustellen.


15 b) Die bei allen Einkünften i.S. des § 2 Abs. 1 EStG zur Anwendung kommende Surrogationsbetrachtung geht 
von folgender Grundüberlegung aus: Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut (oder eine komplette 
Organisationseinheit von Wirtschaftsgütern, wie etwa ein Betrieb), in das (oder in die) der Steuerpflichtige 
Darlehensmittel investiert hat, veräußert und der Veräußerungserlös seinerseits zum Zwecke der 
Einkunftserzielung eingesetzt, können die für das zurückbehaltene bzw. aufrechterhaltene Darlehen 
gezahlten Zinsen unter bestimmten Voraussetzungen weiter als Werbungskosten oder Betriebsausgaben bei 
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der neuen Einkunftsquelle zu berücksichtigen sein. Die Anwendung der Surrogationsbetrachtung bei der 
Prüfung des --fortdauernden-- Veranlassungszusammenhangs im Falle von Änderungen in der Verwendung 
von Darlehensmitteln entspricht der ständigen, von der Finanzverwaltung in vollem Umfang akzeptierten 
Rechtsprechung des BFH (z.B. BFH-Urteile vom 1. Oktober 1996 VIII R 68/94, BFHE 182, 312, BStBl II 1997, 
454; vom 7. Juli 1998 VIII R 5/96, BFHE 186, 526, BStBl II 1999, 209; vom 8. April 2003 IX R 36/00, BFHE 
202, 280, BStBl II 2003, 706; vom 17. August 2005 IX R 23/03, BFHE 211, 143, BStBl II 2006, 248; vom 
27. März 2007 VIII R 28/04, BFHE 217, 460, BStBl II 2007, 699) und ist auch in der Literatur allgemein 
anerkannt (z.B. Blümich/Wied, § 4 EStG Rz 438 "Änderung der Darlehensqualifikation/Umwidmung"; 
Blümich/Thürmer, § 9 EStG Rz 210; Schmidt/Loschelder, EStG, 33. Aufl., § 9 Rz 82; Blümich/ Ebling, § 17 
EStG Rz 546; Pfirrmann in Herrmann/Heuer/Raupach, § 21 EStG Rz 300 "Nachträgliche Schuldzinsen" und 
"Umwidmung von Darlehen", jeweils als Unterpunkt bei "Schuldzinsen"; Blümich/Heuermann, § 21 EStG 
Rz 276; Mellinghoff in Kirchhof, EStG, 13. Aufl., § 24 EStG Rz 42).


16 c) Auch die Finanzverwaltung sieht es im Hinblick auf den Grundsatz der steuerlichen Gleichbehandlung von 
nachträglichen Schuldzinsen bei Gewinn- und Überschusseinkunftsarten als notwendig an, Schuldzinsen, die 
bisher ohne Rückgriff auf die Surrogationsbetrachtung aus anderen Erwägungen als nachträgliche 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung Anerkennung fanden (s. BFH-Urteil 
vom 16. September 1999 IX R 42/97, BFHE 190, 165, BStBl II 2001, 528; vom 12. Oktober 2005 IX R 28/04, 
BFHE 211, 255, BStBl II 2006, 407, zu Schuldzinsen für darlehensfinanzierte Erhaltungsaufwendungen), 
künftig nach diesem, für alle Einkünfte einheitlichen Maßstab und unter Berücksichtigung des sog. 
Grundsatzes des Vorrangs der Schuldentilgung --s. unter II.4.b aa der Gründe-- zu behandeln (Schreiben des 
Bundesministers der Finanzen --BMF-- vom 15. Januar 2014, BStBl I 2014, 108).


17 3. Die vollständige Übertragung dieser Erwägungen auf die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung führt 
dazu, dass ein einmal begründeter (und zwischenzeitlich auch nicht aus anderen Gründen weggefallener) 
wirtschaftlicher Veranlassungszusammenhang eines Darlehens mit Einkünften i.S. des § 21 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 EStG nicht allein deshalb entfällt, weil die mit den Darlehensmitteln angeschaffte Immobilie veräußert 
wird. Vielmehr setzt sich der ursprüngliche Veranlassungszusammenhang zwischen dem Darlehen und den 
Einkünften aus der Vermietung --unabhängig von der Veräußerung und mithin auch unabhängig von der 
Frage ihrer Steuerbarkeit-- am Veräußerungspreis fort. Daher sind nachträgliche Schuldzinsen, die auf ein 
solches Darlehen entfallen, grundsätzlich auch nach einer Veräußerung der Immobilie außerhalb der Frist des 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG weiter als Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn und soweit die 
Verbindlichkeiten durch den Veräußerungserlös nicht getilgt werden können (vgl. BFH-Urteil in BFHE 237, 
368, BStBl II 2013, 275).


18 4. Für die Berücksichtigung nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften i.S. des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
EStG ist daher maßgeblich, was mit dem Veräußerungspreis geschieht.


19 a) Schafft der Steuerpflichtige damit eine neue Einkunftsquelle --etwa ein zur Vermietung bestimmtes 
Immobilienobjekt-- an, besteht der Zusammenhang (ggf. anteilig in Höhe des verwendeten Erlöses) am neuen 
Objekt fort (so schon BFH-Urteil in BFHE 202, 280, BStBl II 2003, 706).


20 b) Wird kein neues Objekt und auch keine anderweitige Einkunftsquelle angeschafft, kommt es darauf an, ob 
der Verkaufserlös ausreicht, um das Darlehen abzulösen.


21 aa) Ist dies der Fall, endet der wirtschaftliche Zusammenhang i.S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG mit der 
Einkunftsart Vermietung und Verpachtung, und zwar unabhängig davon, ob der Steuerpflichtige tatsächlich 
das Darlehen ablöst, oder ob er den Veräußerungserlös anderweitig (privat) verwendet und das Darlehen 
bestehen lässt. Denn im letztgenannten Fall wird der grundsätzlich fortbestehende 
Veranlassungszusammenhang von einer privat motivierten Entscheidung --die Nichtablösung des Darlehens 
bzw. der anderweitigen Verwendung des Verkaufserlöses-- ersetzt (vgl. BFH-Urteil vom 25. Februar 2009 
IX R 52/07, BFH/NV 2009, 1255).


22 Ein dahin gehendes, privat motiviertes Verhalten stünde zudem im Widerspruch zu dem aus den 
gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen der §§ 734, 735 des Bürgerlichen Gesetzbuches und § 145 des 
Handelsgesetzbuches abgeleiteten und im Rahmen der Berücksichtigung nachträglicher Schuldzinsen bei 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sinngemäß anzuwendenden sog. Grundsatz des Vorrangs 
der Schuldentilgung (vgl. allg. BFH-Urteil vom 27. November 1984 VIII R 2/81, BFHE 143, 120, BStBl II 1985, 
323). Nach diesem Grundsatz hat die Tilgung von Schulden der Gesellschaft im Zuge ihrer Auflösung 
--mittels des dem Gesellschafter zur Verfügung stehenden (Betriebs-)Vermögens-- Vorrang vor der 
Befriedigung privater Bedürfnisse der Gesellschafter oder ihrer Ansprüche gegenüber der Gesellschaft (vgl. 
BFH-Urteile vom 13. Februar 1996 VIII R 18/92, BFHE 180, 79, BStBl II 1996, 291; vom 12. November 1997 
XI R 98/96, BFHE 184, 502, BStBl II 1998, 144; vom 28. März 2007 X R 15/04, BFHE 217, 507, BStBl II 2007, 
642, sowie in BFHE 143, 120, BStBl II 1985, 323, und in BFHE 237, 368, BStBl II 2013, 275). 
Verwertungshindernisse rechtfertigen im Einzelfall eine Ausnahme vom Grundsatz des Vorrangs der 
Schuldentilgung; dies gilt jedoch nur für solche Verwertungshindernisse, die ihren Grund in der 
ursprünglichen einkünftebezogenen Sphäre haben (vgl. BFH-Urteile in BFHE 217, 507, BStBl II 2007, 642; 
vom 19. August 1998 X R 96/95, BFHE 187, 21, BStBl II 1999, 353).
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23 Übertragen auf die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung bedeutet dies, dass der Steuerpflichtige den 
aus der Veräußerung der bislang vermieteten Immobilie erzielten Erlös --soweit nicht Tilgungshindernisse 
entgegenstehen-- stets und in vollem Umfang zur Ablösung eines im Zusammenhang mit der 
Einkünfteerzielung aufgenommenen Darlehens verwenden muss (in diesem Sinne auch zutreffend BMF-
Schreiben in BStBl I 2014, 108, zu Schuldzinsen für darlehensfinanzierte Erhaltungsaufwendungen).


24 bb) Veräußert der Steuerpflichtige demgegenüber die vermietete Immobilie, reicht der Verkaufserlös aber 
nicht aus, ein hierfür aufgenommenes Darlehen abzulösen, bleibt --in einem ersten Schritt-- der nicht 
ablösbare Teil des (fortgeführten) Anschaffungsdarlehens im Zusammenhang mit den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung (vgl. BFH-Urteil in BFHE 237, 368, BStBl II 2013, 275).


25 c) Da die Rechtsprechung des BFH zur Anerkennung von Schuldzinsen als Werbungskosten indes nicht 
allein auf den ursprünglichen, mit der Schuldaufnahme verfolgten Zweck und damit ausschließlich auf die 
erstmalige Verwendung der Darlehensmittel abstellt, können --in einem zweiten Schritt-- auch auf ein 
Refinanzierungs– oder Umschuldungsdarlehen gezahlte Schuldzinsen dem Grunde nach durch die (frühere) 
Einkünfteerzielung veranlasst sein (so schon BFH-Urteil vom 7. Juli 1998 VIII R 57/96, BFH/NV 1999, 594). 
Vor diesem Hintergrund kann auch ein Darlehen, das nicht unmittelbar dazu dient, Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten einer zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung genutzten Immobilie 
zu finanzieren, sondern aufgenommen wird, um ein bereits früher aufgenommenes und nach Veräußerung 
der Immobilie fortgeführtes Anschaffungsdarlehen umzuschulden, mit Blick auf die Surrogationsbetrachtung 
noch in einem mittelbaren --und damit hinreichenden (vgl. BFH-Urteil vom 17. Juli 2007 IX R 2/05, BFHE 218, 
353, BStBl II 2007, 941)-- wirtschaftlichen Zusammenhang i.S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG mit der 
Einkunftsart Vermietung und Verpachtung stehen. Hat das "Altdarlehen" der Finanzierung der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts gedient, dient in diesen Fällen --wirtschaftlich gesehen-- auch 
das umgeschuldete "neue Darlehen" (noch immer) der Finanzierung dieser Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten, soweit die Valuta des Umschuldungsdarlehens nicht über den abzulösenden 
Restdarlehensbetrag hinausgeht und die Umschuldung sich im Rahmen einer marktüblichen Finanzierung 
--wozu regelmäßig auch eine vertraglich fixierte Tilgungsvereinbarung gehört-- bewegt (vgl. hierzu auch BFH-
Urteil vom 19. Januar 2010 VIII R 40/06, BFHE 228, 216, BStBl II 2011, 254, zur steuerschädlichen 
Darlehensverwendung bei Lebensversicherungen).


26 5. Hat der Steuerpflichtige seine ursprüngliche steuerbare Tätigkeit in gesellschaftsrechtlicher Verbundenheit 
ausgeübt, ist es für die Berücksichtigung von nachträglichen Schuldzinsen nach Veräußerung der bislang zur 
Einkünfteerzielung genutzten Immobilie überdies von Bedeutung, in welchem Umfang der Steuerpflichtige 
seinerzeit den objektiven Tatbestand des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG selbst erfüllt hat. Die Frage nach dem 
objektiven Tatbestand des § 21 EStG ist dabei vornehmlich eine Frage der Zurechnung von Einkünften (s. 
Blümich/ Heuermann, § 21 EStG Rz 41); für die Zurechnung von zur Einkünfteerzielung genutzten 
Wirtschaftsgütern --auch für Darlehen-- gilt insoweit die Bruchteilsbetrachtung (vgl. BFH-Urteil vom 20. Juni 
2012 IX R 29/11, BFH/NV 2012, 1952). War der Steuerpflichtige --wie im Streitfall-- an einer 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft beteiligt, ist ihm daher ein von der Gesellschaft zur 
Finanzierung der Anschaffungskosten einer zur Vermietung bestimmten Immobilie aufgenommenes und 
ursprünglich durch diese Einkünfteerzielung veranlasstes Darlehen nach der Beendigung der Gesellschaft 
grundsätzlich in dem gleichen Umfang zuzurechnen, in dem ihm vormals auch Einkünfte anteilig zuzurechnen 
waren. Jedenfalls in diesem Umfang kann der Steuerpflichtige --unter den eingangs genannten weiteren 
Voraussetzungen-- grundsätzlich auch Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten geltend machen.


27 6. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben, weil es diesen Grundsätzen nicht in vollem Umfang entspricht. Die 
Sache ist nicht spruchreif. Der Senat kann auf der Grundlage der vom FG getroffenen Feststellungen nicht 
entscheiden, ob und ggf. inwieweit ein Abzug der von den Klägern geltend gemachten Zinsaufwendungen als 
Werbungskosten bei ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung möglich ist.


28 a) Die maßgeblichen Schuldzinsen wurden nicht auf ein Darlehen geleistet, das der Kläger --als 
Gesellschafter der GbR-- zur Finanzierung der Herstellungskosten einer der Vermietung dienenden Immobilie 
aufgenommen und tatsächlich verwendet hat. Soweit die Herstellungskosten des Mehrfamilienhauses 
fremdfinanziert worden sind, wurden die in diesem Zusammenhang aufgenommenen Darlehen nach der 
Veräußerung des Objektes und der Auflösung der GbR nicht fortgeführt, sondern zurückgezahlt.


29 b) Im Streitfall wurden die von den Klägern als Werbungskosten geltend gemachten Schuldzinsen vielmehr 
auf ein Darlehen geleistet, das (auch) der Finanzierung einer (anteiligen) Rückführung der nach der 
Veräußerung der Immobilie und Auflösung der GbR verbliebenen Darlehensverbindlichkeiten diente. Nimmt 
der Steuerpflichtige in einem solchen Fall ein neues Darlehen auf, das der Finanzierung einer vom 
Veräußerungserlös nicht gedeckten Restschuld dient, steht auch ein solches "Umschuldungsdarlehen" dem 
Grunde nach noch in einem mittelbaren und damit ausreichenden Veranlassungszusammenhang mit den 
früheren Einkünften.


30 Dies gilt nach Maßgabe der unter II.5. der Gründe erläuterten Rechtsgrundsätze im Streitfall jedoch nur, 
soweit


(1) dem Kläger im Umfang der neu begründeten Darlehensverpflichtung vormals die in 
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gesellschaftsrechtlicher Verbundenheit erzielten Einkünfte auch persönlich zuzurechnen waren,


(2) die Valuta des Umschuldungsdarlehens nicht über den insoweit abzulösenden Restdarlehensbetrag 
hinausgeht und


(3) die Umschuldung sich im Rahmen einer üblichen Finanzierung bewegt.


31 c) Das FG wird im zweiten Rechtsgang prüfen, ob und ggf. inwieweit das vom Kläger aufgenommene 
Umschuldungsdarlehen nach den dargelegten Grundsätzen noch immer der Finanzierung der 
Herstellungskosten des Mehrfamilienhauses dient und mithin durch die früheren Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung veranlasst ist.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 37/14 vom 14.5.2014, Pressemitteilung Nr. 47/14 vom 25.6.2014


Seite 5 von 5Bundesfinanzhof


31.07.2015http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...



http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...






BUNDESFINANZHOF Urteil vom 21.1.2014, IX R 37/12


Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung; kein Abzug 
nachträglicher Schuldzinsen nach Aufgabe der Einkünfteerzielungsabsicht


Leitsätze
1. Sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG sind objektbezogen zu 
prüfen.
2. Ein fortdauernder Veranlassungszusammenhang von (nachträglichen) Schuldzinsen mit früheren Einkünften i.S. 
des § 21 EStG ist nicht anzunehmen, wenn der Steuerpflichtige zwar ursprünglich mit Einkünfteerzielungsabsicht 
gehandelt hat, seine Absicht zu einer (weiteren) Einkünfteerzielung jedoch bereits vor der Veräußerung des 
Immobilienobjekts aus anderen Gründen weggefallen ist.


Tatbestand


1 I. Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) erzielte in den Streitjahren (2003 bis 2006) neben Einkünften aus 
selbständiger Arbeit als niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin auch Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. Im vorliegenden Revisionsverfahren ist nur noch streitig, ob der Kläger in den Streitjahren 
hinsichtlich seiner Einkünfte aus einem bebauten Grundstück in D nicht (mehr) mit Einkünfteerzielungsabsicht 
gehandelt hat und ob er gleichwohl in den Streitjahren Schuldzinsen, die auf ein zur Finanzierung der 
Immobilie in D aufgenommenes Darlehen entfielen, als (nachträgliche) Werbungskosten bei seinen Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung geltend machen kann.


2 Der Kläger erwarb mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 4. Dezember 1999 das maßgebliche 
Grundstück in D, das mit einem Gebäude, bestehend aus einer Gaststätte, einer Pächterwohnung sowie 
sieben Ferienwohnungen bebaut ist. Der Kläger finanzierte die Anschaffungskosten des Grundstücks in voller 
Höhe durch ein Darlehen der H-Bank. Im Zeitpunkt des Erwerbs durch den Kläger bestand für das gesamte 
Objekt ein im Jahr 1998 begründetes, auf 10 Jahre befristetes Mietverhältnis, das mit zwei --jeweils 
fünfjährigen-- Verlängerungsoptionen ausgestattet war. Das Mietverhältnis, aus dem der Kläger in den 
Vorjahren noch Mietzinszahlungen in Höhe von 34.800 DM (2001) und 17.244 EUR (2002) vereinnahmt hatte, 
wurde im März 2003 seitens des Klägers beendet, da der Mieter wegen Insolvenz die Mietzinszahlungen 
eingestellt hatte. Ende 2003 wurden sodann die ehemaligen Gaststättenräume zu einer Wohnung umgestaltet 
und dauerhaft an die Eheleute P vermietet, welche --gegen geminderten Mietzins-- sich auch um die weitere 
Unterhaltung des Gesamtobjekts und die Vermietung der Ferienwohnungen kümmerten. Ferner bemühte sich 
der Kläger, die Ferienwohnungen über die Kurverwaltung der Gemeinde D zu vermarkten. In den Streitjahren 
erzielte der Kläger aus dem Gesamtobjekt Einnahmen in Höhe von 2.600 EUR (2003), 5.685 EUR (2004), 
8.965 EUR (2005) und 13.918 EUR (2006); unter Berücksichtigung der vom Kläger erklärten Werbungskosten 
ergaben sich für alle Streitjahre hohe Werbungskostenüberschüsse, die der Beklagte und Revisionskläger (das 
Finanzamt --FA--) in den für die Streitjahre ergangenen, unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 der 
Abgabenordnung) stehenden Einkommensteuerbescheiden zunächst antragsgemäß berücksichtigte.


3 Wegen der mangelnden Rentabilität des Gesamtobjekts versuchte der Kläger --parallel zu seinen 
Vermietungsbemühungen-- ab Mai 2003, das Objekt unter Einschaltung verschiedener Makler zu veräußern. 
Im Jahr 2008 veräußerte er das gesamte Objekt schließlich an seine Tochter.


4 Das FA ging aufgrund der im Rahmen einer Außenprüfung getroffenen Feststellungen davon aus, dass der 
Kläger seine Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts in D im zeitlichen Zusammenhang mit 
dem Ausspruch der Kündigung des (bei der Veräußerung übernommenen) Mietvertrages aufgegeben habe, da 
er in der Folgezeit keine ernsthaften und nachhaltigen Vermietungsbemühungen mehr entfaltet habe. Das FA 
berücksichtigte dementsprechend in den geänderten Einkommensteuerbescheiden für 2003 und 2004 vom 
12. September 2007, für 2005 vom 18. November 2008 und für 2006 vom 6. Dezember 2007, jeweils in Gestalt 
der Einspruchsentscheidung vom 1. Dezember 2008, die vom Kläger ermittelten Werbungskostenüberschüsse 
aus der Immobilie in D nicht mehr. Der hiergegen gerichtete Einspruch des Klägers hatte keinen Erfolg.


5 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage teilweise statt. Das FG ging in seinem Urteil davon aus, dass der Kläger 
seine Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts nicht schon zu Beginn, sondern erst im April 
des Streitjahres 2003 aufgegeben habe. Auch im nachfolgenden Zeitraum bis einschließlich des Streitjahres 
2006 habe er eine solche nicht wieder neu begründet. Denn der Kläger habe ab diesem Zeitpunkt ernsthaft nur 
noch die Veräußerung des Gesamtobjekts betrieben und --zwecks besserer Vermarktung-- die Aufteilung in 
Teileigentum geplant. Neben den intensiven und nachhaltigen Veräußerungsbemühungen des Klägers seien 
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nur geringfügige Vermietungsaktivitäten feststellbar. Zwar habe der Kläger seine Einnahmen aus der 
Vermietung der Ferienwohnungen bis zum Streitjahr 2006 wieder gesteigert; gleichwohl hätten die Einnahmen 
bei weitem nicht die Größenordnung erreicht, die für ein vergleichbares Objekt erzielbar gewesen wären. 
Überdies sei zu berücksichtigen, dass es im Ergebnis zu einer Veräußerung des Objekts im Jahr 2008 
gekommen sei. Unbeschadet dessen seien in den Streitjahren nachträgliche Schuldzinsen des Klägers bei 
seinen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen. Die höchstrichterliche 
Rechtsprechung habe den Abzug nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung mit Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 20. Juni 2012 IX R 67/10 (BFHE 237, 368, BStBl II 
2013, 275) anerkannt. In entsprechender Anwendung der Rechtsprechung zur Berücksichtigung betrieblich 
begründeter Schuldzinsen beim Übergang eines Betriebs zur Liebhaberei (BFH-Urteil vom 15. Mai 2002 
X R 3/99, BFHE 199, 241, BStBl II 2002, 809) sei auch bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
der nachträgliche Schuldzinsenabzug dahin zu erweitern, dass ein solcher auch beim Übergang einer 
Vermietungstätigkeit zur Liebhaberei möglich sei.


6 Hiergegen richtet sich die Revision des FA, das die Auffassung vertritt, ein nachträglicher Schuldzinsenabzug 
sei beim Übergang von der Vermietungstätigkeit zur Liebhaberei nicht möglich.


7 Das FA beantragt,


das angefochtene Urteil des FG aufzuheben und die Klage auch insoweit abzuweisen, als das FG Verluste aus 
Vermietung und Verpachtung in Höhe von 16.206 EUR für 2003, 7.243 EUR für 2004, 7.141 EUR für 2005 und 
4.736 EUR für 2006 in Ansatz gebracht hat.


8 Der Kläger beantragt sinngemäß,


die Revision zurückzuweisen.


9 Der Kläger trägt vor, er habe seine Einkünfteerzielungsabsicht entgegen der Auffassung des FG im Streitjahr 
2003 nicht aufgegeben. Selbst wenn man aber hiervon ausgehen wollte, sei das FG zu Recht davon 
ausgegangen, dass die im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung geltend gemachten 
nachträglichen Schuldzinsen in den Streitjahren berücksichtigt werden müssten.


Entscheidungsgründe


10 II. Die Revision ist begründet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache zur anderweitigen 
Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der 
Finanzgerichtsordnung).


11 1. Das angefochtene Urteil ist schon deshalb aufzuheben, weil das FG die Einkünfteerzielungsabsicht des 
Klägers unzutreffend auf das ganze Grundstück bezogen hat.


12 a) Den objektiven Tatbestand der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung i.S. des § 21 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) verwirklicht, wer unbewegliches Vermögen vermietet. Neben 
einem Rechtsverhältnis in Form eines Miet- oder Pachtvertrages verlangt das Gesetz ein bestimmtes Objekt 
(z.B. Grundstück, Gebäude oder Gebäudeteil), auf das sich die Vermietungstätigkeit des Steuerpflichtigen 
beziehen muss. Die nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG steuerbare Tätigkeit ist stets objektbezogen. 
Maßgebend ist die auf eine bestimmte Immobilie ausgerichtete Tätigkeit des Steuerpflichtigen. Vermietet er 
mehrere Objekte auf der Grundlage verschiedener Rechtsverhältnisse, also z.B. --wie hier-- eine Gaststätte 
und acht Wohnungen, so ist jede Tätigkeit grundsätzlich je für sich zu beurteilen. Dies gilt auch dann, wenn 
sich die Objekte auf einem Grundstück befinden (vgl. BFH-Urteil vom 1. April 2009 IX R 39/08, BFHE 224, 
538, BStBl II 2009, 776, m.w.N.).


13 b) Wie der objektive Tatbestand ist auch die Einkünfteerzielungsabsicht objektbezogen. Sie ist nur dann in 
Bezug auf das gesamte Grundstück zu prüfen, wenn sich auch die Vermietungstätigkeit auf das gesamte 
Grundstück richtet. Werden verschiedene, auf einem Grundstück gelegene Gebäudeteile (einzeln) vermietet, 
bezieht sich die Einkünfteerzielungsabsicht jeweils nur auf das entsprechende Objekt (BFH-Urteile in BFHE 
224, 538, BStBl II 2009, 776; vom 12. Mai 2009 IX R 18/08, BFH/NV 2009, 1627).


14 2. Diesen Grundsätzen entspricht das angefochtene Urteil nicht.


15 Das FG ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass der Kläger den objektiven Tatbestand zunächst in 
Bezug auf das einheitlich vermietete Grundstück erfüllt hat; da die Vermietungstätigkeit insoweit auf Dauer 
ausgerichtet war, war indiziell davon auszugehen, dass die Vermietungsabsicht des Klägers --trotz der 
Kündigung des Mietverhältnisses Anfang 2003-- zunächst weiterbestand, solange nicht anhand von Indizien 
festgestellt werden kann, dass er seine Einkünfteerzielungsabsicht --im zeitlichen Zusammenhang mit der 
Kündigung oder zu einem späteren Zeitpunkt--   endgültig   aufgegeben hat (vgl. BFH-Urteil vom 
11. Dezember 2012 IX R 15/12, BFH/NV 2013, 720).
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16 Das FG hat indes, nachdem es zu dem Schluss gekommen war, der Kläger habe seine ursprüngliche 
Einkünfteerzielungsabsicht im März 2003 aufgegeben, die Frage, ob der Kläger zu einem späteren Zeitpunkt 
seine Einkünfteerzielungsabsicht erneut aufgenommen hat, wiederum auf das gesamte Grundstück bezogen, 
obwohl einzelne Teile davon unter unterschiedlichen rechtlichen Voraussetzungen --teils unter Abschluss 
eines auf Dauer ausgerichteten Mietvertrages, teils unter Abschluss von Mietverträgen über befristete 
Ferienaufenthalte-- an verschiedene Personen vermietet worden sind. Dies widerspricht dem Grundsatz, dass 
der subjektive Tatbestand des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG bei der Frage, zu welchem Zeitpunkt eine 
Einkünfteerzielungsabsicht aufgenommen wurde, objektbezogen zu prüfen ist.


17 3. Die Sache ist nicht spruchreif. Das FG wird beim 2. Rechtszug erneut der Frage nachzugehen haben, ob 
der Kläger hinsichtlich der auf dem Grundstück in D befindlichen Immobilienobjekte mit 
Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt hat.


18 a) Dabei weist der Senat zunächst darauf hin, dass schon die vom FG vorgenommene Gesamtwürdigung, 
wonach der Kläger im März 2003 seine Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts 
aufgegeben habe, von den Feststellungen im Tatbestand des angefochtenen Urteils nicht getragen wird. 
Zwar sind, wovon das FG zutreffend ausgeht, ernsthafte und nachhaltige Vermietungsbemühungen mögliche 
Umstände, aus denen sich der endgültige Entschluss, (weiterhin) zu vermieten, ergeben kann; für die 
Feststellung des Weiterbestehens einer Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich vormals dauerhaft 
vermieteter, aktuell jedoch renovierungs- oder zumindest umgestaltungsbedürftiger Objekte können --und 
müssen im Streitfall-- aber beispielsweise auch der zeitliche Zusammenhang zwischen Umgestaltung bzw. 
Renovierung und späterer (tatsächlicher) Vermietung oder auch die (fehlende) Absehbarkeit, ob und ggf. 
wann die Räume im Rahmen der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung genutzt werden sollen, als 
Indizien herangezogen werden (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 31. Juli 2007 IX R 30/05, BFH/NV 2008, 202).


19 b) Ferner weist der Senat darauf hin, dass die Aufnahme der Einkünfteerzielungsabsicht bei 
Ferienwohnungen, die vom Eigentümer in Eigenregie vermietet und im Übrigen nicht selbst genutzt --d.h. 
auch in der Leerstandszeit zur Vermietung bereitgehalten werden-- nach besonderen, vom Senat 
entwickelten Kriterien geprüft werden muss.


20 c) Kommt das FG im 2. Rechtszug zu dem Ergebnis, dass der Kläger seine Einkünfteerzielungsabsicht 
zwischenzeitlich nicht aufgegeben hat, sind die erklärten Einkünfte des Klägers aus Vermietung und 
Verpachtung dem Grunde nach zu berücksichtigen, aber der Höhe nach zu prüfen. Kommt das FG im 
2. Rechtszug erneut zu dem Ergebnis, dass der Kläger zu einem bestimmten Zeitpunkt seine 
Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts aufgegeben hat und diese nicht (auch nicht 
hinsichtlich einzelner Objekte) wieder aufgenommen hat, verweist der Senat für die Frage des Abzugs 
nachträglicher Schuldzinsen auf seine Ausführungen im BFH-Urteil in BFHE 237, 368, BStBl II 2013, 275), 
wonach ein fortdauernder Veranlassungszusammenhang von nachträglichen Schuldzinsen mit früheren 
Einkünften i.S. des § 21 EStG nicht anzunehmen ist, wenn der Steuerpflichtige zwar ursprünglich mit 
Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt hat, seine Absicht zu einer (weiteren) Einkünfteerzielung jedoch bereits 
vor der Veräußerung des Immobilienobjekts aus anderen Gründen weggefallen ist. Kommt das FG im 
2. Rechtszug zu dem Ergebnis, dass der Kläger zu einem bestimmten Zeitpunkt seine 
Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts aufgegeben hat und diese nur hinsichtlich 
einzelner Objekte auf dem Grundstück in D wieder aufgenommen hat, sind die geltend gemachten 
Schuldzinsen ggf. anteilig bei den hinsichtlich dieser Objekte noch zu ermittelnden Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung zu berücksichtigen.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 38/14 vom 21.5.2014
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 28.8.2014, V R 7/14


Abgrenzung Bauwerk und Betriebsvorrichtung


Leitsätze
Betriebsvorrichtungen sind keine Bauwerke i.S. von § 13b Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 UStG a.F..


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine im Anlagebau tätige Kommanditgesellschaft, entwickelte 
eine aus 18 Einzelbauteilen bestehende Entrauchungsanlage für industrielle Großfeuerungsanlagen, speziell 
für sog. Ziehöfen. Die Anlage diente der Abfilterung der von den Ziehöfen ausgehenden Abwärme und der von 
ihnen abgegebenen Staubpartikel, um einen störungsfreien Betrieb der in den Werk- und Maschinenhallen von 
Produktionsunternehmen aufgebauten Ziehöfen zu gewährleisten. Die Klägerin baute die von ihr entwickelte 
Entrauchungsanlage in die Produktionshallen eines Kunden ein. Für den Einbau und die Montage nahm die 
Klägerin die Leistungen von zwei Fremdunternehmen in Anspruch, die ihre Leistungen gegenüber der Klägerin 
mit gesondertem Ausweis von Umsatzsteuer abrechneten. Die Klägerin nahm hieraus den Vorsteuerabzug in 
Anspruch.


2 Im Anschluss an eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung ging der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt 
--FA--) davon aus, dass die Klägerin für die von ihr von den beiden Firmen für Einbau und Montage bezogenen 
Leistungen Steuerschuldner nach § 13b Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 des Umsatzsteuergesetzes in 
seiner im Streitjahr (2009) geltenden Fassung (UStG a.F.) gewesen sei und änderte mit den Bescheiden vom 
2. Dezember 2009 die Umsatzsteuerfestsetzungen Januar bis April 2009. Der hiergegen eingelegte Einspruch 
hatte keinen Erfolg.


3 Demgegenüber gab das Finanzgericht (FG) der Klage mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 
2014, 596 veröffentlichten Urteil statt. Bei der Entrauchungsanlage handele es sich um eine 
Betriebsvorrichtung, so dass § 13b Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 UStG a.F. unter Berücksichtigung der 
Richtlinie des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 2006/112/EG 
(MwStSystRL) nicht anzuwenden sei.


4 Während des finanzgerichtlichen Verfahrens erging am 14. November 2012 der Umsatzsteuerjahresbescheid 
2009, der gemäß § 68 der Finanzgerichtsordnung (FGO) Gegenstand des Verfahrens wurde.


5 Mit seiner Revision macht das FA geltend, dass das FG rechtsfehlerhaft entgegen Abschn. 13b.2 Abs. 5 Nr. 2 
des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) entschieden habe. Es komme auf den Begriff des Bauwerks 
nach §§ 1 und 2 der Verordnung über die Betriebe des Baugewerbes, in denen die ganzjährige Beschäftigung 
zu fordern ist (Baubetriebe-Verordnung) an. Zu den Bauleistungen gehöre auch der Einbau von 
Einrichtungsgegenständen, wenn sie mit einem Gebäude fest verbunden seien und nicht ohne größeren 
Aufwand getrennt werden könnten, wie es auf Ladeneinbauten, Schaufensteranlagen und 
Gaststätteneinrichtungen zutreffe. Auf den Begriff der Betriebsvorrichtung komme es insbesondere aus 
Gründen der Praktikabilität nicht an. Eine derartige Abgrenzung entspreche nicht dem Unionsrecht.


6 Das FA beantragt,


das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


7 Die Klägerin beantragt sinngemäß,


die Revision zurückzuweisen.


8 Bei der Auslegung des Begriffs der Bauleistung sei die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union zu beachten. Zwischen der Leistung und dem Bauwerk müsse ein kausaler Zusammenhang bestehen. 
Es fehle an der erforderlichen Auswirkung auf die Bausubstanz. Die Anlage sei kein fester Gebäudebestandteil 
geworden und wirke sich auch nicht auf die Gebäudesubstanz aus. Die gesamte Anlage könne an einem Tag 
wieder entfernt werden. Die Anlage ergänze bestehende Produktionsanlagen. Die Anlage sei kein 
Bauwerksbestandteil.
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Entscheidungsgründe


9 II. Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat zu Recht 
entschieden, dass die Klägerin nicht als Leistungsempfänger Steuerschuldner für die von ihr bezogene 
Leistung war.


10 1. Nach § 13b Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 UStG a.F. entsteht bei "Werklieferungen und sonstige Leistungen, die der 
Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen, mit 
Ausnahme von Planungs- und Überwachungsleistungen" die Steuer "mit Ausstellung der Rechnung, 
spätestens jedoch mit Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden Kalendermonats". Hierfür schuldet 
der Leistungsempfänger gemäß § 13b Abs. 2 Satz 2 UStG a.F. "die Steuer, wenn er ein Unternehmer ist, der 
Leistungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 erbringt".


11 2. Bauwerke i.S. von § 13b Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 UStG a.F. sind unbewegliche, durch Verbindung mit dem 
Erdboden hergestellte Sachen. Betriebsvorrichtungen (zum Begriff s. § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des 
Bewertungsgesetzes --BewG--; § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG) gehören nicht hierzu.


12 Das FG hat in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise entschieden, dass die Entrauchungsanlage 
eine Betriebsvorrichtung ist. Dies ergibt sich nach den für den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 
Abs. 2 FGO) daraus, dass die Werkshallen, in die die streitgegenständliche Entrauchungsanlage eingebaut 
wurde, bereits über ein eigenes Klimaanlagensystem verfügten und die Entrauchungsanlage demgegenüber 
der Herstellung von Reinraumbedingungen für einen betrieblichen Produktionsvorgang (hier: Herstellung von 
Solarzellenplatten) diente. Dies steht in Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs --BFH-- zu 
§ 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 9. August 2001 III R 43/98, BFHE 196, 429, BStBl II 
2002, 100 zur Be- und Entlüftungsanlage in einem Friseursalon).


13 a) § 13b Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 UStG a.F. definiert den Begriff des Bauwerks nicht. Eine unionsrechtskonforme 
Auslegung dieses Begriffs ist nur eingeschränkt möglich. Die ursprüngliche Ermächtigungsgrundlage für 
§ 13b Abs. 1 Nr. 4 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 UStG a.F., Art. 2 Nr. 1 der Entscheidung 2004/290/EG des Rates 
vom 30. März 2004 zur Ermächtigung Deutschlands zur Anwendung einer von Art. 21 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern abweichenden Regelung (vgl. hierzu BFH-Urteil vom 22. August 2013 V R 37/10, BFHE 243, 
20, BStBl II 2014, 128, unter II.1.b) verwendete den Begriff des Bauwerks nicht. Der im Streitjahr geltende 
Art. 199 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL stellt auf Leistungen "im Zusammenhang mit Grundstücken" ab.


14 b) Nach allgemeinem Begriffsverständnis ist ein Bauwerk eine unbewegliche, durch Verbindung mit dem 
Erdboden hergestellte Sache (vgl. z.B. Urteil des Bundesgerichtshofs --BGH-- vom 9. Oktober 2013 
VIII ZR 318/12, Neue Juristische Wochenschrift --NJW-- 2014, 845, unter II.1.a zur Frage der Verjährung von 
Mängelansprüchen nach § 438 des Bürgerlichen Gesetzbuchs --BGB-- bei Bauwerken). Auch die 
Finanzverwaltung geht davon aus, dass zu den Bauwerken neben Gebäuden auch andere mit dem Erdboden 
verbundene Anlagen wie z.B. Brücken oder Straßen gehören (vgl. Abschnitt 182a Abs. 3 der 
Umsatzsteuerrichtlinien 2008 --UStR 2008-- und später Abschnitt 13b.2 Abs. 1 UStAE).


15 c) In das Bauwerk eingebaute Anlagen sind nur dann Bestandteil des Bauwerks, wenn sie für Konstruktion, 
Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Bauwerks von wesentlicher Bedeutung sind. Die Anlage muss 
hierfür eine Funktion für das Bauwerk selbst haben. Dient die Anlage demgegenüber eigenen Zwecken, 
indem sie z.B. durch Stromerzeugung eine Einnahmequelle verschaffen soll, ist sie kein Bauwerksbestandteil 
(vgl. BGH-Urteil in NJW 2014, 845, unter II.1.b zu § 438 BGB). Nicht zu den Bauwerksbestandteilen gehören 
danach Betriebsvorrichtungen. Sie dienen gegenüber dem Bauwerk eigenständigem Zweck. Sie haben keine 
Funktion für das Bauwerk, sondern sind dort lediglich untergebracht (vgl. auch BGH-Urteil vom 15. Mai 1997 
VII ZR 287/95, Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht 1998, 89, unter II.2.b). Ihr 
Einbau führt zu keiner Änderung des Bauwerks.


16 Dass Betriebsvorrichtungen für die Frage der Steuerschuldnerschaft keine Bauwerks- und damit auch keine 
Grundstücksbestandteile sind, wird durch das Unionsrecht bestätigt. So beschränkt sich die Befugnis, eine 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers anzuordnen, nach Art. 199 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL 
auf Leistungen "im Zusammenhang mit Grundstücken". Bei der Entscheidung, welche Anforderungen an 
diesen Zusammenhang zu stellen sind, ist zu berücksichtigen, dass zwar die Vermietung und Verpachtung 
von Grundstücken gemäß Art. 135 Abs. 1 Buchst. l MwStSystRL steuerfrei ist, sich diese Steuerfreiheit aber 
nach Art. 135 Abs. 2 Buchst. c MwStSystRL nicht auch auf dauerhaft eingebaute "Vorrichtungen und 
Maschinen" und damit nicht auf eigenen Zwecken dienende Betriebsvorrichtungen erstreckt.


17 d) Demgegenüber kommt entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung (Abschnitt 182a Abs. 4 Satz 2 
UStR 2008 und Abschnitt 13b.2 Abs. 2 Satz 2 UStAE) eine Auslegung entsprechend der Baubetriebe-
Verordnung, die nach ihrem § 1 Abs. 1 zur Durchführung von § 101 Abs. 2 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch dient, nicht aber zur Anwendung von § 13b UStG a.F. ergangen ist, nicht in Betracht.


18
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Soweit die Finanzverwaltung schließlich in Abschnitt 182a Abs. 7 Nr. 2 UStR 2008 und Abschnitt 13b.2 Abs. 5 
Nr. 2 UStAE davon ausgehen sollte, dass, wie es das FA annimmt, Ladeneinbauten, Schaufensteranlagen 
und Gaststätteneinrichtungen auch dann als Teile eines Bauwerks anzusehen sein sollen, wenn es sich bei 
ihnen um Betriebsvorrichtungen i.S. von § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG handelt, schließt sich der erkennende 
Senat dem nicht an.


19 3. Danach ist die Revision des FA unbegründet. Das FG hat zu Recht entschieden, dass der Einbau von 
Betriebsvorrichtungen in ein Gebäude und damit in ein Bauwerk im Hinblick auf die eigenständige 
Betriebsfunktion der Betriebsvorrichtung weder eine Werklieferung noch eine Leistung ist, die der Herstellung, 
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dient.
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BETREFF  Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 4 


Satz 1 UStG); 
  BFH-Urteil vom 28. August 2014, V R 7/14, hinsichtlich der Abgrenzung des Begriffs 


des Bauwerks und der Betriebsvorrichtung 
   BEZUG  BMF-Schreiben vom 13. Mai 2015 


- IV D 3 - S 7279/14/10003 (2015/0406175) - 
   GZ  III C 3 - S 7279/14/10003 


DOK  2015/0593552 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. August 2014, V R 7/14, entschieden, dass 
Betriebsvorrichtungen keine Bauwerke im Sinne von § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG sind. In 
ein Bauwerk eingebaute Anlagen seien nur dann Bestandteil des Bauwerks, wenn sie für Kon-
struktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Bauwerks von wesentlicher Bedeutung 
sind. Die Anlage müsse hierfür eine Funktion für das Bauwerk selbst haben. Im Übrigen 
komme eine Auslegung des Begriffs des Bauwerks entsprechend der Baubetriebe-Verordnung 
nicht in Betracht. 
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder ist das o. g. Urteil des BFH über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anzuwen-
den. 
 
Die vom BFH aufgestellte Schlussfolgerung, dass Betriebsvorrichtungen stets nicht zu den 
Bauwerken im Sinne des § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG gehören, ist nicht zutreffend. Insbe-
sondere kommt es auf die vom BFH vorgenommene Auslegung des Begriffs des Bauwerks 
anhand des Bewertungsrechts unionsrechtlich nicht an. 
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Seite 2  Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH und der bisherigen Rechtsprechung des BFH sind 


die Begriffe der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemein-
same Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) eigenständige Begriffe des Unionsrechts, die in 
der gesamten Europäischen Union autonom und einheitlich auszulegen sind. Artikel 199 
Abs. 1 Buchstabe a MwStSystRL, auf dem § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG beruht, enthält den Be-
griff der Bauleistung. Dieser Begriff ist unionsrechtlich einheitlich und nicht nach nationalem 
Bewertungsrecht auszulegen. 
 
Der Begriff der Bauleistung im Sinne von Artikel 199 Abs. 1 Buchstabe a MwStSystRL ist 
dabei nicht nur auf Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück beschränkt, sondern 
weiter auszulegen. Denn die Angabe „im Zusammenhang mit Grundstücken“ bezieht sich nur 
auf die Angabe „Reparatur-, Reinigungs-, Wartungs-, Umbau- und Abbruchleistungen“. Bei 
Bauleistungen muss hingegen nicht zwingend ein Zusammenhang mit einem Grundstück ge-
geben sein. 
 
Weiter kann es sich bei Leistungen an Betriebsvorrichtungen auch um Bauleistungen im Zu-
sammenhang mit einem Grundstück handeln. Die Auslegung des Begriffs der Bauleistung ist 
dabei unter Berücksichtigung der Auslegung des Grundstücksbegriffs sowie des Begriffs der 
Dienstleistung im Zusammenhang mit einem Grundstück, soweit deren Zweck in physischen 
Veränderungen an dem Grundstück besteht, anhand der unionsrechtlichen Vorgaben zu beur-
teilen (Artikel 13b und 31a der MwSt-Durchführungsverordnung 282/2011 - MwStVO - in 
der durch die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1042/2013 geänderten Fassung). Arti-
kel 13b MwStVO definiert den Grundstücksbegriff für Zwecke der Anwendung der (gesam-
ten) MwStSystRL als 
 
a) einen bestimmten über- oder unterirdischen Teil der Erdoberfläche, an dem Eigentum und 


Besitz begründet werden kann; 
b) jedes mit oder in dem Boden über oder unter dem Meeresspiegel befestigte Gebäude oder 


jedes derartige Bauwerk, das nicht leicht abgebaut oder bewegt werden kann; 
c) jede Sache, die einen wesentlichen Bestandteil eines Gebäudes oder eines Bauwerks bil-


det, ohne die das Gebäude oder das Bauwerk unvollständig ist, wie zum Beispiel Türen, 
Fenster, Dächer, Treppenhäuser und Aufzüge; 


d) Sachen, Ausstattungsgegenstände oder Maschinen, die auf Dauer in einem Gebäude oder 
einem Bauwerk installiert sind, und die nicht bewegt werden können, ohne das Gebäude 
oder das Bauwerk zu zerstören oder zu verändern. 


 
Entsprechend Artikel 13b Buchstabe d MwStVO gelten Betriebsvorrichtungen unionsrecht-
lich nur dann nicht als Grundstück, wenn sie nicht auf Dauer installiert sind oder bewegt wer-
den können, ohne das Gebäude oder das Bauwerk zu zerstören oder zu verändern. 
 







 
Seite 3  Im Übrigen würde die Anwendung des o. g. Urteils des BFH erhebliche, in der Praxis nicht 


handhabbare Probleme bei der dann erforderlichen Abgrenzung zwischen Bauwerk und Be-
triebsvorrichtung verursachen. So ist es für den leistenden Unternehmer nicht bzw. nur 
schwer zu erkennen, ob die von ihm eingebaute Anlage eigenständigen Zwecken dient und 
mithin als Betriebsvorrichtung zu beurteilen ist oder ob die Anlage (z. B. Klima-, Kälte- oder 
Belüftungsanlage) für Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Bauwerks 
von wesentlicher Bedeutung ist. Nur in letzterem Fall könnte es nach dem BFH-Urteil zur 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers kommen. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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